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Vorwort des Landrates 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Saale-Holzland-Kreises, 

was bedeutet Familie, und was brauchen die Familien im Saale-

Holzland-Kreis? Was kann die Beteiligung am Landesprogramm 

„Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ für Familien 

tun?  

Familie ist überall da, wo Menschen unterschiedlicher Generationen Sorge füreinander tragen. 

Der Begriff meint somit nicht nur die Eltern-Kind-Beziehung, sondern auch die Fürsorge für 

ältere und pflegebedürftige Angehörige. Die Sorgearbeit in Familien hat für unsere 

Gesellschaft einen enormen Wert. Deshalb ist es uns wichtig, den Familien im Saale-Holzland-

Kreis Rahmenbedingungen zu schaffen, die Sie in ihren Verantwortlichkeiten unterstützen, die 

Lebensqualität schaffen und weiter verbessern.   

Die umfassende Beteiligung am Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der 

Generationen“ ermöglicht es dem Saale-Holzland-Kreis, seine Angebote für Familien 

auszubauen und neue Ideen für familienbezogene Maßnahmen und Projekte in die Tat 

umzusetzen. Der vorliegende Plan zur Umsetzung des Landesprogramms soll abbilden, was 

unsere Familien im Landkreis für ein gutes Leben brauchen.  

Ein Plan, der die soziale Infrastruktur in einem Landkreis abdecken soll, kann nicht einfach am 

Schreibtisch entstehen. Deshalb wurden unterschiedlich Akteure im Landkreis eingebunden, 

die mit und für Familien arbeiten. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden 

bedanken.  

Ich freue mich, Ihnen den vorliegenden Fachspezifischen Plan zur Umsetzung des 

Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ im Saale-Holzland-

Kreis für die Jahre 2021 und 2022 vorzustellen.  

 

 

Ihr Andreas Heller 

Landrat des Saale-Holzland-Kreises 
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Einleitung 

 

Das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ) strukturiert 

die Familienförderung des Freistaates Thüringen seit 2019 neu. Seither sind die Landkreise 

und kreisfreien Städte selbst in der Verantwortung, über familiengerechte Angebote zu 

entscheiden, bekommen einen größeren Gestaltungsspielraum und zusätzliche finanzielle 

Mittel. Ziel ist es, eine bedarfsgerechte, demografiefeste und nachhaltige Sozial- und 

Bildungsinfrastruktur zu schaffen. In ihrem Koalitionsvertrag 2014 hat die Landesregierung 

festgeschrieben, Familien stärker zu unterstützen. „Familien in Thüringen müssen sich mit der 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und den Anforderungen durch gesellschaftliche 

und ökonomische Lebenswelten auseinandersetzen.“1 Das Landesprogramm dient der 

Umsetzung dieses Ziels.  

Der Rückgang der Bevölkerungszahlen als auch die strukturellen Veränderungen der 

Bevölkerung berühren fast alle Lebensbereiche. Die Schaffung familienfreundlicher Angebote 

muss also unter Einbeziehung des demografischen Wandels geschehen. Aus Prognosen zur 

Bevölkerungsentwicklung ergibt sich, dass unsere Bevölkerung in den kommenden Jahren 

schrumpft, es mehr ältere Menschen und weniger Kinder und Jugendliche, sowie Menschen 

im erwerbsfähigen Alter geben wird. 

Das Verständnis für den Begriff Familie geht im Landesprogramm über die klassische Mutter-

Vater-Kind-Familie hinaus. Im Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung 

und zu Änderungen bei Stiftungen wird Familie als „[…] eine vom gewählten Lebensmodell 

unabhängige Gemeinschaft, in der Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und 

füreinander da sind, unabhängig von einer Eheschließung oder der Form, in der sie 

zusammenleben, sowie der sexuellen Orientierung.“2 definiert. Der hier gewählte 

Familienbegriff umfasst demnach eine Vielzahl von Familienformen. In den Blick genommen 

werden dabei Menschen in allen Lebensphasen, vom Säugling bis zu den Hochbetagten. 

Dem Saale-Holzland-Kreis ist der Erhalt einer guten Lebenssituation seiner Bürger*innen ein 

wichtiges Anliegen. Bereits im „Leitbild Zukunftsregion Saale-Holzland-Kreis 2020“ steht: „Der 

Saale-Holzland-Kreis ist durch seine Lage, seine natürliche und kulturelle Vielfalt sowie eine 

ausgewogene Sozialstruktur ein attraktiver Lebens- und Wohnraum und sieht es als eine 

seiner wichtigsten Aufgaben an, diesen Zustand auch für künftige Generationen zu erhalten.“3  

Der Landkreis beteiligt sich seit dem 01.01.2019 am Thüringer Landesprogramm. So konnte 

                                                           
1 TMASGFF Flyer Landesprogramm 
2 Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen vom 
18.12.2018 
3 LRA SHK (Leitbild Zukunftsregion), S. 3 
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seither der Bestand einiger sozialer Einrichtungen, beziehungsweise Maßnahmen gesichert 

werden. Nach dem Stufenaufstieg zum 01.01.2020 und der Einstellung einer Sozialplanerin 

für das LSZ zum 01.06.2020 begann die Planung und Durchführung der Integrierten 

Sozialplanung. 

Die Integrierte Sozialplanung ist ein verpflichtender Bestandteil des Programms. In einer 

solchen Planungspraxis werden verschiedene Planungen der Fachbereiche miteinander 

verbunden und für alle Generationen in Zusammenhang gebracht. „In diesem Sinne bildet die 

integrierte kooperative Sozialplanung eine Klammer zwischen einzelnen Fachplanungen und 

ist als Scharnier zur übergreifenden kommunalen Planung zu verstehen.“4 Neben der 

verwaltungsinternen Zusammenarbeit meint dies auch die Vernetzung mit Akteur*innen der 

Wohlfahrtspflege und weiteren Interessengruppen.  

Grundlage dieses Prozesses ist dabei der Planungskreislauf, er ist grundsätzlich partizipativ, 

impliziert also neben der Mitwirkung der Akteur*innen, welche Angebote unterbreiten, auch die 

der Familien (siehe Abb.1). 

 

 

Im vorliegenden Plan werden zunächst einige Strukturdaten und demografische Indikatoren 

für den Landkreis abgebildet. In den darauffolgenden Kapiteln wird über sechs 

                                                           
4 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Eckpunkte für eine integrierte kooperative 
Sozialplanung), S. 5 

Bedarfsanalyse

Angebotsanalyse

ZielbildungMaßnahmeplanung

Controlling/ 
Evaluation

Abbildung 1: Planungskreislauf der Sozialplanung 
Quelle: Eigene Darstellung vom 28.10.2020 
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Handlungsfelder hinweg der Bestand bestehender Angebote und Maßnahmen analysiert und 

Bedarfe der Zielgruppe Familie herausgearbeitet. 

Zur Analyse hat die LSZ-Planerin seit Beginn ihrer Arbeitsaufnahme im Juni 2020 mehrere 

Beteiligungsprozesse initiiert. So fand eine Vielzahl an Gesprächen mit verwaltungsinternen 

Experten statt. Zusätzlich erfolgten Gespräche mit Trägern der Freien Wohlfahrt im Landkreis. 

Zudem wurde im August/September 2020 eine Trägerbefragung und im Januar/Februar 2021 

eine Befragung der hauptamtlichen Bürgermeister*innen und VG- Vorsitzenden durchgeführt. 

Eine Befragung von Familien als Experten in ihrer eigenen Situation ist für das Jahr 2021 

geplant. Des Weiteren bilden die Bedarfe und Ziele, welche bereits im „Integrierten 

Sozialbericht zu Lebenslagen im Landkreis“ 2018 und in der Arbeit zur Armutsprävention im 

Landkreis herausgearbeitet wurden, eine Basis. Auf Grundlage der Ergebnisse aus diesen 

Bedarfs- und Angebotsanalysen wurde nach Möglichkeiten geschaut, wie der Landkreis seine 

Bürger*innen noch stärker mit passgenauen Angeboten unterstützen kann. Aus diesen 

Erkenntnissen wurden Ziele abgeleitet, die im Anschluss an den Analyseteil dargestellt 

werden.  Abschließend folgen Aussagen zum Evaluationsprozess und zum weiteren 

Vorgehen.  
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1. Strukturdaten des Saale-Holzland-Kreises 

1.1. Geografischer Überblick 

 

Der Saale-Holzland-Kreis befindet sich in Ostthüringen und erstreckt sich über 815 

Quadratkilometer, was knapp ein Zwanzigstel Thüringens ausmacht. „Eingebettet in die 

Landschaft des mittleren Saaletals und des Thüringer Holzlandes bildet der Saale-Holzland-

Kreis das Umland der Universitätsstadt Jena.“5 Verwaltungssitz und Kreisstadt ist Eisenberg. 

Der Landkreis besteht aus 91 Gemeinden, darunter acht Städte und  zehn Verwaltungs-

gebiete: 

 Kreisstadt Eisenberg (erfüllende Gemeinde und fünf beauftragende Gemeinden) 

 Stadt Bürgel (erfüllende Gemeinde und drei beauftragende Gemeinden) 

 Stadt Kahla (gemeinschaftsfreie Gemeinde) 

 Stadt Stadtroda (erfüllende Gemeinde und zwei beauftragende Gemeinden) 

 Bad Klosterlausnitz (erfüllende Gemeinde und neun beauftragende Gemeinden) 

 Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen (7 Gemeinden) 

 Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg (13 Gemeinden) 

 Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf (5 Gemeinden) 

 Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler (22 Gemeinden) 

 Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal (20 Gemeinden) 

                                                           
5 https://www.saaleholzlandkreis.de/landkreis/lage/ 
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Abbildung 2: Verwaltungsgliederung (Karte Landratsamt SHK) 
Quelle: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis 

 

1.2. Bevölkerungsentwicklung 

 

Der Saale-Holzland-Kreis ist seit vielen Jahren von einem Bevölkerungsrückgang betroffen. 

Das wird auch im Betrachtungszeitraum 2009 - 2019 sichtbar. Im Jahr 2009 lebten im 

Landkreis noch 87.400 Einwohner*innen.  
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Zum Stichtag 31.12.2019 waren insgesamt 82.950 Einwohner*innen gemeldet. Das ist ein 

Verlust von 5,1 Prozent. Das Tempo des Bevölkerungsrückgangs hat sich jedoch seit 2011 

verlangsamt. Der starke Bevölkerungsanstieg in den Jahren 2015 bis 2017 ist mit der 

Zuwanderung von Geflüchteten zu erklären. Mit der Schließung der Erstaufnahmestelle in 

Eisenberg, sanken diese Zahlen in den darauffolgenden zwei Jahren wieder ab.  

 

Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung Saale-Holzland-Kreis 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 11.09.2020 

 

Zum Vergleich: Vom Bevölkerungsrückgang sind fast alle Thüringer Landkreise und kreisfreien 

Städte betroffen. Thüringen hat im Betrachtungszeitraum von 2009 bis 2019 einen 

Bevölkerungsverlust von insgesamt 5,2 Prozent zu verzeichnen. Lediglich die Städte Erfurt 

und Jena gewannen an Einwohner*innen, Weimar blieb konstant (siehe Abb.4). 

 Einwohner*innen 2009 Einwohner*innen 2019 Differenz in Prozent 

Thüringen 

gesamt 

2.249.882 2.133.378 -5,2 

Saale-

Holzland-Kreis 

87.400 82.950 -5,1 

Jena 104.449 111.343 +6,2 

Weimar 65.233 65.228 ±0 

Saale-Orla-

Kreis 

88.632 80.312 -9,4 

Abbildung 4: Bevölkerungsverlust 2009-2019 
Quelle: TLS + eigene Berechnungen vom 26.11.2020 
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Die meisten Einwohner*innen leben in Eisenberg und in der Verwaltungsgemeinschaft 

Hermsdorf. Am bevölkerungsärmsten ist die Einheitsgemeinde Bürgel (siehe Abb.5).  Der 

Landkreis hat eine hohe Anzahl an kleinen Einzelsiedlungen. Mehr als die Hälfte der 

Gemeinden haben unter 500 Einwohner*innen.6 Nur die Stadt Eisenberg hat über 10.000 

Einwohner*innen. 

 

Abbildung 5: Einwohner*innenzahlen 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 15.09.2020 

 

Laut der 1. regionalisierten Bevölkerungsvorausprognose des Thüringer Landesamts für 

Statistik werden im Jahr 2040 nur noch 74.020 Einwohner*innen im Saale-Holzland-Kreis 

leben. Das ist ein prognostizierter Bevölkerungsrückgang von über 10 Prozent. Die 1. 

Gemeindebevölkerungsvorausberechnung gibt dazu weitere Zahlen an. Auf Ebene der 

Verwaltungseinheiten werden die VG Hermsdorf, die EG Bad Klosterlausnitz und die VG 

Heideland-Elstertal-Schkölen die höchsten Rückgänge der Bevölkerungszahlen im Vergleich 

zum Jahr 2020 zu verzeichnen haben. Nur in der EG Eisenberg sollen laut Prognosen im Jahr 

2040 4,4% mehr Einwohner*innen leben (siehe Abb.6).  

Verwaltungseinheit 2020 2040 Differenz*  In Prozent* 

Gesamter Landkreis 82.849 74.020 -8.829 -10,7 

Kahla, Stadt 6.740 5.810 -930 -13,8 

EG Stadtroda 7.047 5.002 -2.045 -29,0 

                                                           
6 Vgl. Saale-Holzland-Kreis (Regionale Entwicklungsstrategie) 
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EG Bürgel 3.655 2.749 -906 -24,8 

EG Eisenberg 12.285 12.855 +570 +4,4 

EG Bad Klosterlausnitz 8.479 5.818 -2.661 -31,4 

VG Heideland-Elstertal-Schkölen 7.699 5.365 -2.334 -30,3 

VG Hügelland/Täler 4.914 3.450 -1.464 -29,8 

VG Südliches Saaletal 10.766 8.054 -2.712 -25,2 

VG Hermsdorf 11.014 7.577 -3.437 -31,2 

VG Dornburg-Camburg 10.250 7.875 -2.375 -23,2 

Abbildung 6: Einwohner*innenzahlen 2019 und 2040 
Quelle: TLS 2021 1. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung; *eigene Berechnungen vom 17.02.2021 

Zum Vergleich: Für alle Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte werden weitere Verluste 

der Einwohner*innenzahlen prognostiziert. Gesamt Thüringen hat laut der 2. regionalisierten 

Bevölkerungsvorausberechnung (rBv) von 2020 bis 2040 mit einem Bevölkerungsrückgang 

von 12,4 Prozent zu rechnen.7 

Die Bevölkerungsdichte (Einwohner*innen je km²) hat ebenfalls abgenommen. Lag sie im 

Jahr 2009 noch bei 107 Einwohner*innen pro km², liegt sie zehn Jahre später zum Stichtag 

31.12.2019 bei 102. Auf Ebene der Verwaltungseinheiten sticht mit der höchsten 

Einwohnerdichte mit 861,2 Einwohner*innen pro km² die Stadt Kahla heraus, gefolgt von der 

VG Hermsdorf (311,2 Einwohner*innen/km²) und Eisenberg (228,2 Einwohner*innen/km²). Die 

geringste Bevölkerungsdichte weist mit nur 36,6 Einwohner*innen pro km² die VG Hügelland-

Täler auf, gefolgt vom Südlichen Saaletal (59,5 Einwohner*innen/km²) und der VG Heideland-

Elstertal-Schkölen (62,9 Einwohner*innen/km²). Abbildung 7 zeigt den Rückgang der 

Bevölkerungsdichte, welche in jedem Raum im Landkreis zu verzeichnen ist. 

                                                           
7 Zahlen des TLS laut 2. regionalisierter Bevölkerungsvorausberechnung, eigene Berechnungen vom 17.02.2021 
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Abbildung 7: Einwohner*innen pro km² 2009 und 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Berechnung der Bevölkerungsdichte und eigene Darstellung vom 23.09.2020 

 

Betrachtet man die Geburtenzahlen im Saale-Holzland-Kreis, kann man einen leichten 

Anstieg von 2009 bis 2015 feststellen (siehe Abb.8). 2015 lag die Zahl der Lebendgeborenen 

noch bei 693. Diese positive Entwicklung nahm jedoch anschließend wieder ab und liegt zum 

Stichtag 31.12.2019 bei 550 Lebendgeborenen. Im Vergleich hierzu ist in Abbildung 8 auch 

die Zahl der Verstorbenen von 2009-2019 zu sehen. Diese liegt stets über der Zahl der 

Lebendgeborenen, was eine negative Geburten-Sterbebilanz aufweist. Betrachtet man diese 

Bilanz auf Ebene der Verwaltungseinheiten, ist zu erkennen, dass Eisenberg die höchste 

negative Geburten-Sterbebilanz aufweist. Die VG Hügelland-Täler weist die niedrigste 

negative Geburten-Sterbebilanz auf (siehe Abb.9). 
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Abbildung 8: Zahl der Lebendgeborenen und Gestorbenen im SHK von 2002 bis 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 11.09.2020 

 

 

Abbildung 9: Geburten-Sterbebilanz 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 15.09.2020 

 

An den Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen lässt sich die 

demografische Entwicklung auch im Saale-Holzland-Kreis erkennen (siehe Abb.10, 11). So 
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(19.562 Personen). Innerhalb von zehn Jahren stieg er bereits auf einen Anteil von 26,4% 

(21.881 Personen). Hingegen sank der Anteil der 25- bis 65-Jährigen von 56,9% (49.753 

Personen) auf 53,0 % (43.997 Personen).  

Laut den Prognosen wird sich dieser Trend stärker fortsetzen. Die Ergebnisse der 2. 

regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBv) zeigen, dass der Anteil der über 65-

Jährigen an der Gesamtbevölkerung im Landkreis 2030 bei rund 32 Prozent liegen wird. Dies 

entspricht ungefähr dem gesamten Thüringer Trend. Entgegen den Prognosen der 1. 

regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung ist die Zahl der Kinder unter 6 Jahren 

gestiegen. Der Anteil der unter 6-Jährigen an der Gesamtbevölkerung lag im Jahr 2009 bei 

4,3%. Zehn Jahre später bei 5,1%.8 

 

Abbildung 10: Bevölkerung nach Altersgruppen im SHK 2009 bis 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 11.09.2020 
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Die demografischen Herausforderungen verdeutlicht vor allem der Jugend- und 

Altenquotient. Darin wird das Verhältnis der unter 15-Jährigen und über 65-Jährigen an der 

Anzahl der Bevölkerung im Alter von 15 bis 65 gemessen, also jener Einwohner*innen, die in 

diesem Zusammenhang als versorgender Teil der Bevölkerung gewertet werden. „Aus der 

Versorgungsperspektive sind ein hoher Jugend- und Altenquotient problematisch, wenn die 

Anzahl an Minderjährigen und Senior*innen, die von der arbeitenden erwachsenen 

Bevölkerung versorgt werden muss, hoch ist oder die Anzahl der arbeitenden Bevölkerung 

übersteigt.“9 Ein niedriger Jugendquotient verdeutlicht hingegen ein Ungleichgewicht im 

Generationenvertrag.  

Er liegt im Saale-Holzland-Kreis zum Stichtag 31.12.2019 bei 21,2 und damit im Thüringer 

Durchschnitt von 20,9.10 Der Altenquotient liegt bei 43,4 und damit ebenfalls im Thüringer 

Durschnitt von 43,011. Abbildung 12 zeigt die Entwicklung des Jugend-und Altenquotienten in 

den letzten zehn Jahren. Hier ist ein stetiger Anstieg beider Kurven zu erkennen. So lag der 

Jugendquotient im Jahr 2009 fast 5 Prozentpunkte unter dem in 2019. Die Steigerung des 

Altenquotienten ist noch stärker und stieg innerhalb der letzten zehn Jahre um mehr als 9 

Prozentpunkte.  

                                                           
9 TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S.27 
10 Eigene Berechnungen nach TLS 
11 Eigene Berechnungen nach TLS 
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5,1%
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7,6%

53,0%
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65 Jahre und älter

Abbildung 11: Bevölkerung nach Altersgruppen im SHK 2009 und 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 11.09.2020 
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Jena ist die einzige Gebietskörperschaft in Thüringen mit einem im bundesdeutschen 

Vergleich niedrigen Altenquotienten von 33,0.12In allen Thüringer Landkreisen und kreisfreien 

Städten ist in den nächsten Jahren mit einer weiteren Steigerung des Altenquotienten zu 

rechnen. Laut den Prognosen des Thüringer Landesamtes für Statistik müssen im Jahr 2030 

rund 58 ältere Menschen ab 65 Jahren von 100 Einwohner*innen zwischen 15 und 65 Jahren 

versorgt werden, was eine Steigerung von ca. 30 Prozent ausmacht.13 

 

Abbildung 12: Jugendquotient und Altenquotient 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 11.09.2020 

 

Auf Ebene der Verwaltungseinheiten werden Unterschiede mit bis zu 6 Prozentpunkten 

sichtbar. So weist die VG Hermsdorf zum Stichtag 31.12.2019 mit 18,5% den niedrigsten, die 

VG Südliches Saaletal mit 24,3% den höchsten Jugendquotienten auf. 49 ältere Menschen ab 

65 Jahren müssen in Kahla von den Einwohner*innen zwischen 15 und 65 Jahren versorgt 

werden. Damit liegt hier der höchste Altenquotient vor. Den niedrigsten Wert hat die VG 

Dornburg-Camburg mit 40,3 % (siehe Abb.13). 

  

                                                           
12 Eigene Berechnung nach TLS 
13 Vgl. TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S.29f 
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Verwaltungseinheit Jugendquotient Altenquotient 

Kahla, Stadt 21,2% 48,8% 

EG Stadtroda 20,6% 41,7% 

EG Bürgel 22,5% 44,6% 

EG Eisenberg 21,1% 42,1% 

EG Bad Klosterlausnitz 20,1% 45,9% 

VG Heideland-Elstertal-Schkölen 19,1% 41,4% 

VG Hügelland/Täler 22,7% 41,5% 

VG Südliches Saaletal 24,3% 40,7% 

VG Hermsdorf 18,5% 48,6% 

VG Dornburg-Camburg 22,5% 40,3% 

Abbildung 13: Jugend-und Altenquotient auf Verwaltungsebene 
Quelle: TLS 2020 und eigene Berechnung vom 26.10.2020 

 

Die Zahl der gebärfähigen Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren ist in den letzten 

zehn Jahren stetig gesunken. Lag sie im Jahr 2009 noch bei 13.975 Frauen, sank sie bis 2019 

auf 11.264 Frauen (siehe Abb.14). 

 

Abbildung 14: Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren im SHK 2008 bis 2018 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 11.09.2020 
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1.3. Wanderungsbewegung 

 

Abbildung 15 zeigt die Zuzüge in den Saale-Holzland-Kreis im Vergleich zu den Fortzügen 

aus dem Landkreis. Bis zum Jahr 2011 sind hier mehr Fortzüge als Zuzüge zu verzeichnen. 

Daraus ergibt sich ein negativer Wanderungssaldo. Einen deutlichen Anstieg der Zuzüge ist 

im Jahr 2014 und 2015 zu verzeichnen. In diesem Zeitraum kamen zahlreiche geflüchtete 

Personen in den Landkreis. So lag beispielsweise im Jahr 2015 bei 20.203 Zuzügen der Anteil 

der Ausländer*innen bei 89% (18.001) (siehe Abb.16). In den folgenden zwei Jahren sind 

durch die Schließung der Landeserstaufnahmestelle in Eisenberg hohe Fortzugszahlen zu 

verzeichnen. Das spiegelt sich auch in einem stark sinkenden Wanderungssaldo wider. Ab 

dem Jahr 2018 kann der Saale-Holzland-Kreis wiederum einen positiven Wanderungssaldo 

verzeichnen (siehe Abb.15).  

 

Abbildung 15: Zuzüge und Fortzüge in und aus dem SHK, Wanderungssaldo 2009-2019 

Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 14.09.2020 
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Abbildung 16: Zuzüge in den SHK 2014, 2015, darunter Ausländer*innen 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 14.09.2020 

 

Auf Ebene der Verwaltungseinheiten hat zum Stichtag 31.12.2019 die VG Hermsdorf den 

höchsten Wanderungssaldo zu verzeichnen. Am stärksten von Abwanderungen sind die EG 

Bürgel und die EG Stadtroda betroffen (siehe Abb.17).  

 

Abbildung 17: Wanderungssalden 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 15.09.2020 
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1.4. Familie und Privathaushalte 

 

Die Ergebnisse des Mikrozensus zum Stichtag 31.12. 2019 weisen für den Saale-Holzland-

Kreis 37.000 Privathaushalte aus. In den letzten zehn Jahren ist die Gesamtzahl der 

Privathaushalte gesunken, so lag sie im Jahr 2009 noch bei rund 39.000 (siehe Abb.18). Im 

Jahr 2019 weist der Mikrozensus ca. 13.000 Einpersonenhaushalte, 12.000 

Zweipersonenhaushalte und 12.000 Haushalte mit drei Personen oder mehr auf. Abbildung 19 

zeigt den Trend zum Zuwachs an Einpersonenhaushalten.  

Alleinleben hat unterschiedliche Bedeutungen in den einzelnen Lebensphasen. Ein 

Studierender, der alleine lebt, ist etwas ganz anderes als ein älterer Mensch, der alleine lebt. 

So ist ein Großteil der alleinlebenden Frauen in Thüringen verwitwet. Von allen weiblichen 

Personen ab 65 Jahren leben 42,2 % allein. Leider gibt es auf Landkreisebene hierzu keine 

Daten. Klar ist jedoch, die steigende Zahl der Alleinlebenden bringt Herausforderungen 

hinsichtlich der Versorgung und Mobilität der Zielgruppe mit sich. 14 

Bei sinkender Zahl der Haushalte nahm die Zahl der Familien mit als auch die Zahl der 

Familien ohne ledige Kinder ab. Hier wird kein Trend ersichtlich (siehe Abb.18). 

Abbildung 18: Privathaushalte mit und ohne ledige Kinder 2009 und 2019 

Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 23.09.2020 

                                                           
14 Vgl. TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S.53-56 
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1.5. Bildung, Betreuung und Erziehung 

 

Die Betreuungsquote in den Kindertageseinrichtungen ist in den vergangen zehn Jahren 

gestiegen. So lag sie im Jahr 2009 bei 82,3% und zum Stichtag 01.03.2019 bei 91,8% (siehe 

Abb.20). Dabei wird ein Großteil der Kinder ganztags, also mehr als 7 Stunden, betreut. Die 

Ganztagsbetreuungsquote liegt seit Jahren bei 95% bis 97% (siehe Abb.20). Auch die Zahl 

der Kinder, welche in einer Kindertagespflege betreut werden, ist in den letzten zehn Jahren 

im Landkreis von 25 auf 56 Kinder gestiegen.15 

                                                           
15Daten des TLS, 2020 
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Abbildung 19: Einpersonenhaushalte, Zweipersonenhaushalte und Haushalte mit 3 Personen und mehr 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 23.09.2020 
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Abbildung 20: Genehmigte Plätze und betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 05.10.2020 

 

Die Zahl der Schüler*innen an allgemeinbildenden Schulen im Saale-Holzland-Kreis ist seit 

dem Schuljahr 2009/2010 um 828 Personen gestiegen. Sie lag zum Stichtag 04.09.2019 bei 

7.236 Schüler*innen. Auch die Zahl der Schüler*innen an den berufsbildenden Schulen stieg 

im Vergleich zum Schuljahr 2009/2010 zehn Jahre später um 160 Personen (siehe Abb.21).  

 

Abbildung 21: Schüler*innenzahlen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 05.10.2020 
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Die Schulabsolvent*innenzahlen an den allgemeinbildenden Schulen haben sich in den 

letzten Jahren ebenfalls gesteigert. Während im Schuljahr 2009/2010 noch insgesamt 503 

Schüler*innen die Schule absolvierten bzw. verließen, lag die Zahl im Schuljahr 2017/2018 bei 

673 Schulabsolvent*innen. Davon gingen 5,5 Prozent der Schüler*innen ohne einen 

Abschluss von der Schule, 15,6 Prozent mit einem Hauptschulabschluss, 48,7 Prozent 

verließen die Schule mit einem Realschulabschluss und 30,2 Prozent absolvierten die 

Hochschulreife. Die Quote der Schulabgänger*innen ohne einen Schulabschluss ist insgesamt 

in den letzten Jahren leicht gesunken (siehe Abb.22). 

 

Abbildung 22: Schulabgänger*innen nach Schulabschlüssen 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 05.10.2020 

 

Im Betrachtungszeitraum der Schuljahre 2009/2010 bis 2017/2018 zeigt sich eine leichte 

Steigerung der Zahlen der Absolvent*innen an den berufsbildenden Schulen von 372 auf 405 

Absolvent*innen. Ein Großteil darunter absolvierte die Berufsschule, ein geringerer Anteil die 

Berufsfachschule.16 

1.6. Arbeitsmarkt  

 

Im Saale-Holzland-Kreis gibt es trotz sinkender Gesamtbevölkerungszahl eine stabile Zahl von 
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pflichtigen Beschäftigen mit Wohnort im Saale-Holzland-Kreis betrachtet, nicht jene, die im 

Saale-Holzland-Kreis als Arbeitsort einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

nachgehen. Im Jahr 2009 gingen 33.398 Einwohner des Landkreises einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Zum Stichtag 30.06.2019 lag diese Zahl 

bei 34.267 (siehe Abb.23). Bei einer Bevölkerungsanzahl der erwerbsfähigen Bevölkerung im 

Alter zwischen 15 und 65 Jahren von 50.391 entspricht dies einer Quote von 68,0% Prozent 

und liegt damit über dem Thüringer Durchschnitt von 63,8%.17 Der Anteil der weiblichen 

Beschäftigten liegt dabei stets leicht unter dem der männlichen (siehe Abb.23).  

 

Abbildung 23: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 05.10.2020 

 

Die Zahl der Menschen, die in Teilzeit arbeiten, steigt im Landkreis seit Jahren an (siehe 

Abb.24). Sie stieg von 6.352 im Jahr 2009 auf 9.053 Beschäftigte in 2019. Ein Großteil derer 

sind mit rund 80,5% Frauen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der in Vollzeit beschäftigten 

Einwohner*innen des Landkreises ab (siehe Abb.25). Folglich ist der größte Anteil an den 

25.214 Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2019 männlich (63,3%). Von den 34.267 Einwohnern des 

Landkreises mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gehen 25.214 Personen 

einer Vollzeitbeschäftigung (73,6%) und 9.053 Personen einer Teilzeitbeschäftigung (26,4%) 

nach.  

                                                           
17 Vgl. TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S.93 
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Abbildung 24: Teilzeitbeschäftigte 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 24.09.2020 

 

 

Abbildung 25: Vollzeitbeschäftigte 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 24.09.2020 
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vergangenen Jahren zugelegt (siehe Abb.26). Zum Stichtag 30.06.2019 waren 40,9% der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit Arbeitsort im Landkreis Einpendler*innen. 
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Zehn Jahre zuvor waren es noch 38,4%. Bei der Auspendler*innenquote fand eine 

Steigerung von 51,7% auf 53,6% statt. Immer mehr Einwohner*innen des Landkreises 

pendeln also zu ihrem Arbeitsort außerhalb des Saale-Holzland-Kreises. Somit ergibt sich für 

2019 ein negativer Pendlersaldo von -7.346. Auch diese Zahl ist in den letzten zehn Jahren 

gestiegen. Einen negativen Pendlersaldo ist typisch für alle Thüringer Flächenlandkreise. 

Positive Salden weisen die größeren Thüringer Städte wie Erfurt, Jena oder Gera auf.  

Jahr Einpendler*innen In 

Prozent 

Auspendler*innen In 

Prozent 

Pendlersaldo 

2009 10.070 38,4% 17.266 51,7% - 7 196 

2019 11.034 40,9% 18.380 53,6% - 7 346 

Abbildung 26: Pendler*innen 2009 und 2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 30.09.2020 

 

Mit den gestiegenen Beschäftigungszahlen geht ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen im 

Landkreis einher. Lag die Gesamtzahl der Arbeitslosen (Jahresdurchschnitt im Jahr 2009) 

noch bei 4.563, so hat sie sich inzwischen um rund 40% verringert und liegt zum Stichtag 

31.12.2019 bei 1.818. (siehe Abb. 27). Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also 

Personen, die mindestens ein Jahr lang arbeitslos gemeldet sind, ist demnach gesunken. 

Jedoch stieg der prozentuale Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der 

Arbeitslosen in den letzten zehn Jahren von 26,3% auf 32,5% an.18 Die Arbeitslosenquote, 

also die zahlenmäßige Gegenüberstellung der arbeitenden Bevölkerung und der Arbeitslosen, 

sank in den letzten Jahren ebenso ab. Sie lag im Jahr 2009 bei 9,6% und sank bis 2019 auf 

4,1% (siehe Abb.27). 

                                                           
18Eigene Berechnungen nach TLS, 2020 
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Abbildung 27: Arbeitslosenzahlen, davon Langzeitarbeitslosen und Arbeitslosenquote 2009-2019 
Quelle: TLS 2020; eigene Darstellung vom 30.09.2020 

 

Auf Ebene der Verwaltungseinheiten fällt die Stadt Kahla mit der höchsten Arbeitslosenquote 

von 6,0% auf, gefolgt von der EG Eisenberg mit 5,2 %. Den niedrigsten Anteil von Arbeitslosen 

an der erwerbsfähigen Bevölkerung weist das Südliche Saaletal (2,4%), gefolgt von der EG 

Bad Klosterlausnitz (2,5%), der VG Hügelland/Täler (2,5%) und der EG Bürgel (2,6%) auf. Den 

größten Anteil an Langzeitarbeitslosen unter der Arbeitslosenzahl insgesamt hat die EG 

Stadtroda (39,9%) und die VG Heideland-Elstertal-Schkölen (33,6%). Den niedrigsten Anteil 

die Stadt Kahla (24,0%), sowie die EG Bad Klosterlausnitz (24,0%) (siehe Abb.28).   
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Verwaltungseinheit Arbeitslose 

insgesamt 

2019 

Anteil an 

erwerbsfähiger 

Bevölkerung in %* 

Anteil 

Langzeitarbeitslose an 

Arbeitslosen insgesamt 

in %* 

Stadt Kahla 241 6,0 24,0 

EG Stadtroda 163 3,7 39,9 

EG Bürgel 57 2,6 28,1 

EG Eisenberg 395 5,2 30,1 

EG Bad Klosterlausnitz 129 2,5 24,0 

VG Heideland-Elstertal-

Schkölen 

149 3,1 33,6 

VG Hügelland/Täler 74 2,5 29,7 

VG Südliches Saaletal 159 2,4 26,4 

VG Hermsdorf 239 3,6 29,3 

VG Dornburg-Camburg 211 3,4 26,4 

Abbildung 28: Arbeitslose nach Verwaltungseinheiten 
Quelle: TLS 2020; Bundesagentur für Arbeit 2020; eigene Darstellung und *eigene Berechnungen vom 30.09.2020 

 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in den letzten zehn Jahren ebenso zurückgegangen. Bei den 

Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren lag die Arbeitslosenquote 2009 noch bei 9,7%, 2019 

sank sie um fast die Hälfte auf 5,1%.19 Die Zahl der langzeitarbeitslosen Jugendlichen bewegt 

sich dagegen seit längerem auf gleich bleibendem Niveau. Brennpunkte sind vor allem 

Eisenberg (31%), Kahla (20%), Hermsdorf, Dorndorf und Stadtroda mit jeweils 10 bis 12%.20 

Seit 2009 nimmt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG), also einer Gemeinschaft von 

Menschen, die zusammenleben, gemeinsam wirtschaften und Arbeitslosengeld II beziehen, 

kontinuierlich ab. Sie sank von 4.417 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2009 auf 2.162 in 2019. 

Auch die Zahlen der jeweiligen Bedarfsgemeinschaften nach Personenanzahl nahmen ab. 

Jedoch veränderte sich der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit einer Person an der 

Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften. So waren 2009 53,3% aller Bedarfsgemeinschaften, 

jene mit einer Person. Zehn Jahre später liegt der Anteil an Ein- Personen-

Bedarfsgemeinschaften rund 10% höher bei 64%. An der Entwicklung der SGB II Quote, also 

dem Anteil der Bezieher*innen von Leistungen nach dem SGB II an der Bevölkerung, ist 

                                                           
19 Daten des TLS 
20 Vgl. LRA SHK (Sozialbericht), S. 105 
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ebenfalls eine Abnahme erkennbar. Sie sank von 10,8% im Jahr 2009 auf 5,4% in 2019 (vgl. 

Abb.29). 

 

Abbildung 29: Bedarfsgemeinschaften und SGB II Quote 2009-2019 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung 01.10.2020 

 

Der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren nahm in den letzten Jahren 

ab. 2009 lebten in 28,6% aller Bedarfsgemeinschaften Kinder (1.266 BG mit Kindern von 4.417 

BG insgesamt). 2019 lag dieser Anteil bei 26,5% (siehe Abb.30). Ein großer Teil der 

Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren sind Alleinerziehende. Dies entspricht 

dem Thüringer Gesamtbild. „Überproportional handelt es sich dabei um alleinerziehende 

Frauen. Kinder sind besonders oft von Armut bedroht, wenn die Mütter über einen längeren 

Zeitraum ohne Vollzeitjob bleiben.“21 

                                                           
21 TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S.118 
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Abbildung 30: Bedarfsgemeinschaften insgesamt und mit Kindern 2009-2019 
Quelle:; Bundesagentur für Arbeit 2020; eigene Darstellung vom 01.10.2020 

 

Die Quoten der Empfänger*innen von Leistungen nach dem SGB XII ab 65 Jahren zur 

Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), also die zahlenmäßige Gegenüberstellung mit 

der insgesamten Bevölkerung ab 65 Jahren, können einen Hinweis auf Altersarmut liefern. Die 

Dunkelziffer wird jedoch deutlich höher geschätzt. Dies liegt vor allem daran, dass es viele 

Menschen gibt, die keinen Antrag auf Grundsicherung im Alter stellen – aus Scham oder auch, 

weil sie von ihrem Anspruch nichts wissen. Nicht jede*r Einwohner*in im Landkreis über 65 

Jahren verfügt, trotz Rente, über ausreichend finanzielle Mittel und benötigt somit Sozialhilfe. 

2019 bekamen 131 Personen ab 65 Jahren und älter die Grundsicherung. Somit liegt der Anteil 

an Einwohner*innen im Saale-Holzland-Kreis ab 65 Jahren, die Grundsicherungsleistungen 

beziehen bei 0,60%. Zehn Jahre zuvor bezogen 103 Leistungsempfänger*innen diese 

Sozialhilfe, daraus ergab sich eine SGB XII – Quote von 0,53% (siehe Abb.31). Damit liegt der 

Saale-Holzland-Kreis im Durchschnitt der Thüringer Flächenlandkreise. Erhöhte Werte der 

SGB XII – Quote von 1,5 und 2 Prozent finden sich in den Städten. 22 

                                                           
22 Vgl. TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S. 129f 
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Abbildung 31: Empfänger*innen von SGB XII (4.Kapitel) ab 65 Jahren und SGB XII- Quote 
Quelle:; TLS 2020; eigene Darstellung vom 02.10.2020 

 

1.7. Gesundheit 

 

Die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen hat sich im Landkreis in den vergangenen Jahren 

stetig erhöht. Zum Stichtag 15.12.2017 waren 3.847 Personen pflegebedürftig, was einen 

Anteil von 4,64% an der Gesamtbevölkerung ausmacht. 2009 lag die Pflegebedürftigen- Quote 

mit 2.219 Pflegebedürftigen noch bei 2,54% (siehe Abb.32). Zum Vergleich lag der 

Durchschnitt in Thüringen im Jahr 2017 bei rund 5,4%.23  In einer Studie zur Vereinbarkeit von 

Sorgearbeit und Beruf, herausgegeben durch das TMASGFF wurde anhand der Daten des 

Jahres 2013 die Pflegebedürftigkeit für 2030 vorausberechnet. In diesem Zeitraum ist für ganz 

Thüringen ein Anstieg von 30,1 Prozent zu erwarten. Der Saale-Holzland-Kreis wird laut dieser 

Studie sogar mit einer Steigerung von 34,2 Prozent rechnen müssen.24 

                                                           
23 Daten des TLS 
24 Vgl. Böttcher et.al. (Vereinbarkeit von Sorgearbeit), S.26 
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Abbildung 32: Pflegebedürftigkeit 2009-2019 
Quelle:; TLS 2020; eigene Darstellung vom 02.10.2020 

 

Von den 3.847 Pflegebedürftigen 2017 bezogen 2.146 Personen (55,8%) ausschließlich 

Pflegegeld, 953 Personen (24,8%) nahmen ambulante Pflege in Anspruch und 745 (19,4%) 

Personen befanden sich in den 8 Pflegeeinrichtungen des Landkreises in stationärer Pflege 

(siehe Abb.33). 

 

Abbildung 33: Pflegebedürftige 2017 
Quelle:; TLS 2020; eigene Darstellung vom 02.10.2020 
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Hierzu ist zu sagen, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Pflegebedarf in der 

Bevölkerung aufzeigen. Der Indikator für die Pflege durch Angehörige ist lediglich das 

Beziehen von Pflegegeld. Allerdings nehmen nicht alle Menschen, die Angehörige pflegen 

auch Leistungen der Pflegekasse in Anspruch. Die reale Zahl der Pflegepersonen in der 

privaten Pflege ist wahrscheinlich deutlich höher. Hinsichtlich des demografischen Wandels 

wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Zukunft weiter steigen. Laut Thüringer 

Sozialstrukturatlas ist in den kommenden Jahren mit einem Rückgang der Angehörigenpflege 

zu rechnen, der durch die stationäre Pflege aufgefangen werden muss.25  

Die Ärztedichte, also die Anzahl an Einwohner*innen, welche auf eine*n Ärzt*in kommen, lag 

im Jahr 2017 bei 282 Personen. Im Jahr 2009 kamen noch 320 Einwohner*innen auf ein*e 

Ärzt*in. Der Thüringer Durchschnitt lag 2017 bei 228 Einwohner*innen. „Der drohende und 

vielerorts bereits fortschreitende Mangel an grundversorgenden Ärzt*innen […] schlägt im 

überwiegend ländlich geprägten Thüringen noch nicht in voller Stärke durch.“26 Einen Anstieg 

der Dichte zeigt sich hingegen bei der allgemeinärztlichen Versorgung. Im Jahr 2009 kamen 

auf einen niedergelassenen Allgemeinmediziner 2081 Einwohner*innen des Landkreises. 

2017 lag diese Zahl bereits bei 2441 (siehe Abb.34). 

 

 

Abbildung 34: Ärztedichte, Hausärztedichte 2009-2017 
Quelle:; TLS 2020; eigene Darstellung vom 02.10.2020 

  

                                                           
25 Vgl. TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S.140 
26 TMASGFF (Zweiter Thüringer Sozialstrukturatlas), S.142 
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1.8. Schlussfolgerungen aus den Daten 

 

Die bisher aufgeführten Daten verdeutlichen, dass auch der Saale-Holzland-Kreis in den 

kommenden Jahren mit Herausforderungen durch den demografischen Wandel konfrontiert 

sein wird beziehungsweise dies aktuell schon der Fall ist. 

Vom Bevölkerungsrückgang sind alle Teile des Landkreises betroffen. Laut Prognosen wird 

ein Minus von 23 Prozent der Einwohner*innenzahlen bis 2035 zu verzeichnen sein. Vor allem 

die VG Hermsdorf, die EG Bad Klosterlausnitz und die VG Heideland-Elstertal-Schkölen 

werden hiervon am stärksten betroffen sein. Die Bevölkerung wird nicht nur schrumpfen, sie 

wird sich auch strukturell weiter verändern. Der Anteil der über 65-Jährigen ist in den letzten 

zehn Jahren bereits um 4,2 Prozent gestiegen. Dies wird sich laut Prognosen noch verstärken. 

Hingegen ist der Anteil der versorgenden Bevölkerung gesunken und wird dies auch weiter 

tun. Der daraus resultierende Altenquotient ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, 

der Trend wird sich stärker fortsetzen. Auf Verwaltungsebene wird deutlich, dass vor allem in 

Kahla und der VG Dornburg-Camburg die meisten älteren Menschen von Einwohner*innen im 

erwerbsfähigen Alter versorgt werden müssen.  

Dies alles hat zur Folge, dass es zum einen immer weniger jüngere Menschen im Landkreis 

geben wird, die sich um hochbetagte Personen kümmern werden. Die Familie als Rückhalt 

und Unterstützung wird immer wichtiger. Familie muss auch im Landkreis mehr in den 

Vordergrund gerückt werden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Sorgearbeit ist hier ein 

wichtiges Thema. Die Betreuungsquote in den Kindertageseinrichtungen ist in den letzten 

zehn Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen hingegen gesunken. Mehr Einwohner*innen 

im Landkreis können also einer Beschäftigung nachgehen und benötigen eine Betreuung ihrer 

Kinder. Der größte Teil der Beschäftigten geht einer Vollzeitbeschäftigung nach, dazu passt, 

dass die meisten Kinder eine Ganztagsbetreuung benötigen. Zum anderen gibt es durch die 

Bevölkerungsveränderung auch weniger Erwerbsfähige in der Pflege und in den Kitas. Die 

Personallücken werden jedoch mit immer mehr Menschen, die Pflege in Anspruch nehmen 

müssen, konfrontiert sein. Die Anzahl der Pflegebedürftigen im Landkreis hat sich in den 

vergangenen zehn Jahren stetig erhöht. Laut einer Studie wird der Landkreis sogar mit einer 

Steigerung von 34,2 Prozent bis 2030 rechnen müssen. Leben immer mehr ältere Menschen 

im Saale-Holzland-Kreis, hat dies natürlich Auswirkungen auf die Bedürfnisse an die Region. 

Dies wird in den folgenden Handlungsfeldern thematisiert.  

Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte im Landkreis ist gestiegen. Immer mehr Menschen, 

darunter viele Ältere, leben allein, was Herausforderungen wie Einsamkeit und Hilfe-

bedürftigkeit mit sich bringt. Vor allem in den ländlichen Regionen muss also geschaut werden, 

wie eine gute Sozial-und Versorgungsinfrastruktur gewährleistet werden kann.    
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2. Handlungsfeld 1: „Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Planung“ 

 

Das erste Handlungsfeld beschreibt jene Voraussetzungen, die ein erfolgreiches kommunales 

Handeln in den anderen fünf Handlungsfeldern sichert. Dies meint eine nachhaltige, vernetzte 

Familienpolitik, die Akteure der sozialen Arbeit und Familien kontinuierlich in ihre 

Planungsprozesse einbezieht.27   

2.1. Rahmenbedingungen 

2.1.1. Planungsstrukturen 

 

Bisherige Planungsaufgaben wurden im Saale-Holzland-Kreis durch die Verantwortlichen in 

den einzelnen Fachämtern durchgeführt. Planungen im sozialen Bereich sind somit in der 

Abteilung 3 „Soziales, Jugend und Gesundheit“ verortet. Hierzu gehören das Sozialamt, das 

Jugendamt sowie das Gesundheitsamt. Planungen im Schulbereich werden durch das 

Schulverwaltungsamt realisiert, welches in der Abteilung 1 „ Zentrale Verwaltung“ angegliedert 

ist.  

Der Ansatz einer integrierten Sozialplanung wurde im Landratsamt des Saale-Holzland-

Kreises erstmals ab 2017 durch eine Stelle zur „Entwicklung einer 

Armutspräventionsstrategie“ etabliert und war zunächst Stabstelle des damaligen Ersten 

Beigeordneten und anschließend in der Abteilungsleitung 3 angegliedert. In diesem Rahmen 

konnten wichtige Sozialdaten zusammengetragen und in einem Bericht veröffentlicht werden. 

Der 2018 veröffentlichte Sozialbericht steht online zum Download zur Verfügung. Mit dem 

Abschluss des Projektes zur Armutsprävention im Landkreis und dem Einstieg in die 

Förderung durch das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ ab 

Januar 2020 ging die Zuständigkeit der Sozialplanung projektbezogen über. Die Sozialplanerin 

für das LSZ ist seit Juni 2020 im Landratsamt tätig und dem Sozialamt angegliedert.  

Auf Grund der Vielzahl von Planungsinstrumenten, werden im Folgenden einige ausgewählte 

erläutert.  

Die Kita-Bedarfsplanung ist Teil der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII und wird 

jährlich erstellt und fortgeschrieben. Auf Grundlage des vorherigen Kitajahres werden 

planerisch die Einrichtungen, die Plätze und der Personalbedarf ausgewiesen. Er gibt einen 

Überblick über die Trägerlandschaft, der voraussichtlichen Auslastung der Einrichtungen und 

möglichen Bedarfen.  

                                                           
27 Vgl. TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S.4 
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Das Instrument der Jugendhilfeplanung ist der Jugendförderplan. Dieser gibt einen Überblick 

über die Angebote von Einrichtungen (z.B. Jugendhäusern), Diensten, pädagogischen 

Angeboten und Veranstaltungen für junge Menschen und plant anhand der Bedürfnisse und 

Bedarfe. Der Jugendförderplan wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben und liegt zur 

öffentlichen Einsicht im Jugendamt aus. 

Der Saale-Holzland-Kreis beteiligte sich von 2017 bis 2019 an der Umsetzung der 

Armutspräventionsstrategie.  

Der aktuelle Schulnetzplan gilt bis zum Schuljahresende 2021/2022 und hat das Ziel „eine 

wohnortnahe Schullandschaft im ländlichen Raum vorzuhalten.“28  

2.1.2. Vernetzungs-und Beteiligungsstrukturen 

 

Im März 2017 wurde im Rahmen der Armutspräventionsrichtlinie die Steuerungsgruppe 

„Soziale Planung“ mit internen und externen Akteur*innen sowie die Planungskonferenz 

„SHK sozial“ mit internen Planungsverantwortlichen gebildet. Seit der Beendigung der 

Teilnahme am Projekt der Armutsprävention kamen keine weiteren Zusammenkünfte der 

jeweiligen Gruppen mehr zu Stande.  

Die Sozialplanerin für das LSZ begann im Juni 2020 damit die Vernetzungsarbeit wieder 

aufleben zu lassen. Eine kontinuierliche Vernetzung fand in regelmäßigen Abständen 

zwischen der LSZ-Planerin, der Abteilungsleiterin für Soziales, Jugend und Gesundheit, dem 

Sozialamtsleiter und der zuständigen Kollegin aus dem Beteiligungsmanagement statt. Hier 

wurden sämtliche Vorhaben im Landesprogramm besprochen und geplant. Ab Juli 2020 

fanden Gespräche mit Planer*innen innerhalb der Verwaltung statt. Hier wurde das 

Landesprogramm vorgestellt, als auch über offene Bedarfe, welche die jeweiligen 

Planer*innen wahrnehmen, gesprochen. Des Weiteren wurden mehrfach interne 

Beratungsgespräche durchgeführt, um den Entscheidungsträgern innerhalb der Verwaltung 

das Landesprogramm näher zu bringen und aufzuzeigen, was ein Stufenaufstieg für den 

Landkreis bedeuten kann. In diesem Rahmen wurden das weitere Vorgehen und mögliche 

Steuerungsstrukturen vorgeschlagen und gemeinsam diskutiert.  

Ein Steuerungselement zur Umsetzung des Landesprogramms im Saale-Holzland-Kreis soll 

die Interne Steuerungsgruppe sein, welche aus verwaltungsinternen Planungs-

verantwortlichen besteht. In dieser Form fand im März 2021 ein erstes Beratungsgespräch 

                                                           
28 https://www.saaleholzlandkreis.de/bildung/schulnetzplan/?L=0 
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statt, in welchem unter anderem Ziele zur Umsetzung in den jeweiligen Handlungsfeldern 

erarbeitet wurden.  

„Im Sinne des Landesprogramms ist es, dass die Kommunen Akteure breit und kontinuierlich 

beteiligen(...).“29 Austauschformate sollen so die Einbringung von neuen Ideen ermöglichen 

und bestehende Maßnahmen sollen diskutiert werden. So fanden von Juli bis September 2020 

Expertengespräche und eine Befragung mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Vereinen 

im Landkreis statt, um die bestehenden Angebote, Bedarfe, als auch eventuellen Projektideen 

aufzunehmen. Die Träger und Vereine wissen um die Bedarfe ihrer Nutzer*innen im Saale-

Holzland-Kreis. Die Zusammenarbeit ist auch hier für das Gelingen des Landesprogramms 

unabdingbar. Zudem beteiligte sich die Sozialplanerin an verschiedenen Netzwerktreffen, wie 

dem Migrationsnetzwerk oder dem Netzwerk „Frühe Hilfen“. Es ist sinnvoll solche 

bestehenden Netzwerke zu nutzen, um hier über das Landesprogramm zu informieren und 

eventuelle weitere Vernetzungen aufzubauen. 

Zur Umsetzung des Landesprogramms im Saale-Holzland-Kreis wurden Beratungsgespräche 

mit internen als auch externen Teilnehmer*innen geführt. Die Zusammensetzung ist an den 

Aufbau der Steuerungsgruppe „Soziale Planung“ aus der Arbeit in der Armutspräventions-

richtlinie angelehnt. Hier waren neben verwaltungsinternen Entscheidungsträgern der 

jeweiligen Fachbereiche auch Vertreter*innen der freien Wohlfahrtspflege, der Vereine, der 

Kreisausschüsse und weitere Interessenvertretungen aus dem Landkreis eingebunden. In 

einer Auftaktveranstaltung Ende Januar 2021 wurden die Mitglieder*innen der Beratung 

zunächst ausführlich über das Landesprogramm informiert. Zudem fanden Diskussionen zur 

Umsetzung des Landesprogramms im Saale-Holzland-Kreis  und zur Zusammensetzung des 

Steuerungsgremiums statt. Die landkreiseigene LSZ-Förderrichtlinie und deren wesentlichen 

Ziele wurden erläutert. In einer weiteren Veranstaltung im März 2021 wurde analog zu der 

Aufgabe in der Internen Steuerungsgruppe über Ziele zur Umsetzung in den einzelnen 

Handlungsfeldern gesprochen. Die Mitglieder*innen der Beratungen erhielten hierfür einen 

Entwurf des Fachspezifischen Integrierten Plans als Diskussionsgrundlage. Die 

Zusammensetzung der Mitglieder*innen in diesen Beratungsgesprächen soll später die 

Grundlage zur Etablierung der Externen Steuerungsgruppe  zur Umsetzung des 

Landesprogramms auf Stufe 3 sein. 

Die geplanten Steuerungsstrukturen sind in Abbildung 35 erkennbar. So sollen 

Entscheidungen im Landesprogramm zunächst in der Internen Steuerungsgruppe diskutiert 

und eine Empfehlung an die Externe Steuerungsgruppe abgegeben werden. Die 

Empfehlungen dienen anschließend der Externen Steuerungsgruppe als Diskussions-

                                                           
29 TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S. 11 
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grundlage. Die stimmberechtigten Mitglieder*innen sollen mit einer einfachen Mehrheit eine 

Entscheidung treffen. Diese wird im Anschluss an den Landrat, beziehungsweise in 

Angelegenheiten die Jugendhilfe betreffend, an den Jugendhilfeausschuss, zum Beschluss 

vorgelegt.

 

Abbildung 35: Struktur zur Umsetzung des LSZ im SHK 
Quelle: Eigene Darstellung vom 02.02.2021 

Weitere Vernetzung fand zudem mit Sozialplaner*innen aus anderen Landkreisen und 

kreisfreien Städten statt. Neben Veranstaltungen des Thüringer Ministeriums sowie des 

Instituts für kommunale Planung und Entwicklung (IKPE), bei welchem solche Vernetzungen 

unter den Sozialplaner*innen initiiert wurden, nutzte die LSZ-Planerin des Saale-Holzland-

Kreises auch den Telefon- oder Emailverkehr. Viele der kontaktierten Planer*innen können 

aus zahlreichen Erfahrungen in der Umsetzung des Landesprogramms auf Stufe 3 berichten, 

von welchen die LSZ-Planerin Erkenntnisse dankbar für die Arbeit im eigenen Landkreis zog. 

Selbstverständlich zählt auch der Austausch mit dem Referat für Familien- und Seniorenpolitik 

des Thüringer Ministeriums, zur GFAW und vor allem zum IKPE zur Vernetzungsarbeit. 

Im Saale-Holzland-Kreis spielt die direkte Beteiligung von Bürger*innen an 

Planungsprozessen eine immer größere Rolle. Neben formellen Verfahren (z.B. Anhörungen/ 

Auslegungen bei kommunalen Bauprojekten) wurden auch informelle Verfahren, wie „Bedarfe 

der Unterkunft“ oder Schülerwerkstätten etabliert. Auf der letzten Seite des Sozialberichts 

bekamen Bürger*innen die Möglichkeit ihre Meinung zu den einzelnen Kapiteln an das 

Landratsamt zurückzusenden.  
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Im Rahmen des Landesprogramms fanden im Juli und August 2020 Expertengespräche mit 

den Akteur*innen der freien Wohlfahrtspflege zur Angebots- und Bedarfsanalyse  statt. Die 

Vereine und Träger stehen in direktem Austausch mit ihren Nutzer*innen und wissen um deren 

Bedarfe. Grundlage hierfür war ein zuvor erstellter Fragebogen (Trägerbefragung), welcher im 

gemeinsamen Gespräch ausgefüllt wurde. Der Fragebogen wurde freundlicherweise zudem 

von der Sprecherin der Paritätischen Kreisgruppe an alle Mitgliedsorganisationen in einer 

Email weitergeleitet. Somit konnten 31 in der Paritätischen Kreisgruppe zugehörige 

Organisationen erreicht werden. Aus den Expertengesprächen und den eingesandten 

Antworten der Kreisgruppenmitglieder resultierten insgesamt 13 ausgefüllte Fragebögen. Die 

genannten Bedarfe sind in den jeweiligen Handlungsfeldern im vorliegenden Plan mit 

eingeflossen. 

Im Januar und Februar 2021 fand eine Befragung der VG-Vorsitzenden und hauptamtlichen 

Bürgermeister*innen des Landkreises statt. Im Fragebogen konnten die Befragten ihre 

Meinung zu Angeboten für Familien in ihrer Verwaltungsgemeinschaft oder Erfüllenden 

Gemeinde angeben. Die Erkenntnisse flossen ebenfalls in den vorliegenden Plan ein.  

Um die Perspektiven der älteren Menschen als auch der jüngeren Generation zu 

berücksichtigen fanden Gespräche mit Seniorenbeiräten und dem Jugendbeirat statt. Hier 

wurde in jeweils einer Veranstaltung das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben 

der Generationen“ kurz vorgestellt und die Möglichkeit geboten, sich zu Angebotslücken im 

Landkreis zu äußern. Zudem wird im Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Kreistages 

über den Stand der Umsetzung des Landesprogramms informiert. 

2.2. Bedarfe und Ziele 

 

Aus den Gesprächen mit den Planer*innen des Landratsamtes ging hervor, dass ein Bedarf 

der integrierten Sozialplanung besteht. Eine Vernetzung habe bisher oftmals nur 

projektbezogen, jedoch nicht kontinuierlich und über verschiedene Planungsstrukturen hinweg 

stattgefunden. So werde an verschiedenen Stellen gut geplant, jedoch leider oftmals 

„nebenher“. Es brauche eine gemeinsame Kommunikations- und Informationsstruktur. Bisher 

gibt es über die verschiedenen Fachbereiche und Ämter hinaus noch keine einheitliche 

Übersicht, um mögliche Synergien zu nutzen. Die Aufteilung des Landkreises in 

Planungsregionen ist je nach Fachbereichen verschieden. Es bedarf einer Prüfung, inwiefern 

gemeinsame Sozialräume in Betracht kommen.  

Im Sinne der integrierten Planung wurde aus den Gesprächen eine Reihe an Ideen 

ausgearbeitet. Zur Stärkung der verwaltungsinternen Kommunikation, Information und nicht 

zuletzt Zusammenarbeit werden regelmäßige Treffen der Planer*innen (die einen Bezug zur 



  

 
 

41 
  

Sozialplanung haben) weiterhin angeregt. Im Rahmen der abgeschlossenen 

Armutspräventionsrichtlinie gab es einen Newsletter, der sich sowohl an interne als auch 

externe Akteur*innen richtete. Dieser könnte reaktiviert werden, um über sozialplanerische 

Aktivitäten im Landkreis zu informieren. Zudem gibt es einen gemeinsamen Speicherplatz 

unter dem Namen „Soziale Planung“, welcher den Mitarbeiter*innen des Landratsamtes zur 

Verfügung steht. Dieser könnte wieder verstärkt genutzt werden. 

Die integrierte Sozialplanung braucht die regelmäßige Beteiligung von internen als auch 

externen Akteur*innen am Planungs-und Diskussionsprozess. Dazu sollen die Interne und 

Externe Steuerungsgruppe weiter konsolidiert und auch formal innerhalb der Verwaltung 

verankert werden. 

Bisher fand Beteiligung, wie oben beschrieben, in Form von Expertengesprächen und 

Befragungen innerhalb der Verwaltung und durch die Einbindung von Trägern, Vereinen und 

die Befragung von VG-Vorsitzenden und hauptamtlichen Bürgermeister*innen statt. Um auch 

die Bedarfe von Familien als direkt Betroffene erfassen zu können, ist im Laufe des Jahres 

2021 zusätzlich eine breit angelegte Befragung geplant. 

 

Ziele Handlungsfeld 1: „Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Planung“ 

1.1. Im Saale-Holzland-Kreis sind feste Sozialplanungsstrukturen innerhalb der Verwaltung 

verankert. 

1.2. Zur Planung und Umsetzung von bedarfsgerechten Familienangeboten kooperieren die 

Verwaltung und Vertreter*innen des Kreistages, der freien Wohlfahrtspflege sowie 

Sozialträgern. 

1.3. Es stehen Sozialdaten für weitere Sozialplanungsprozesse zur Verfügung. 

Tabelle 1: Ziele HF 1: "Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Planung" 
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3. Handlungsfeld 2: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf & Mobilität“ 

 

Das zweite Handlungsfeld soll zum einen die Unternehmenskultur familienfreundlicher 

gestalten, als auch auf kommunaler Ebene eine familienbewusstere Zeitpolitik gewährleisten. 

Dies betrifft eine umfassende Betreuungsinfrastruktur sowie Maßnahmen, die eine 

selbstständige und sichere Mobilität für Kinder und Senior*innen als auch pflegebedürftige 

Angehörige ermöglichen. 30 

3.1. Rahmenbedingungen 

 

3.1.1. Kinderbetreuung  

 

Um Familien die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, ist eine verlässliche 

Betreuungsinfrastruktur ausschlaggebend. So können Eltern ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen 

und die Einkommenssituation stabilisieren.  

Die jährliche Kita-Bedarfsplanung im Rahmen der Jugendhilfeplanung gibt ausführlich 

Auskunft über die Betreuungssituation von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum 

Schuleintritt. Hier wird lediglich auf die wichtigsten Fakten verwiesen: Im Saale-Holzland-Kreis 

gibt es aktuell 60 Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft sowie einen 

Betriebskindergarten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr können derzeit in 10 Tagespflegestellen 

betreut werden. Zum Stichtag 01.03.2020 wurden insgesamt 3.684 Kinder in 

Tageseinrichtungen und 48 Kinder in Kindertagespflege betreut. Der Platzbedarf in den 

Kindertagesstätten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Tagespflege ist im 

Landkreis flächendeckend ausgebaut. Die Kita-Bedarfsplanung hält eine zusätzliche 

Tagespflege an Orten, an denen die Kita-Platz-Situation schwierig ist, für wünschenswert. 

Jedoch gestaltet sich die Gewinnung von Tagespflegepersonen trotz anhaltender 

Bemühungen des Jugendamtes schwierig. 31 

Laut der Bedarfsplanung bleibt die Betreuungsquote für Kinder im Kindergartenalter hoch. Sie 

liegt bei einer Gesamtbetreuungsquote von 90% und bei den 2-3 Jährigen bei 92%. Die 

Betreuungslage wird als insgesamt stabil, „wenn auch sehr knapp und voll ausgelastet“32 

bezeichnet. „Erstmals seit 10 Jahren entspannt sich die Platzsituation in einzelnen 

Planungsregionen des Kreises.“33, heißt es. Als Grund hierfür wird u.a. die Neuschaffung von 

Kindergartenplätzen durch Hilfe von Investitionsprogrammen genannt. So wurden vor allem in 

                                                           
30 Vgl. TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S.16 
31 Vgl. LRA SHK (Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung 2020/2021) 
32 Ebd., S.31 
33 Ebd., S.5 
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Bürgel und der VG Hügelland-Täler der Aufforderung nach Kapazitätserweiterung aus der 

vorherigen Bedarfsplanung nachgekommen und neue Plätze geschaffen. Es wird jedoch 

ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Neuschaffung von Plätzen in Hermsdorf, Stadtroda und 

dem Südlichen Saaletal hingewiesen. 34 

Die Kitas sind in der Regel von 6:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus bieten mehrere 

Einrichtungen auch eine Randzeitenbetreuung an, um die berufstätigen Eltern bei der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. So gibt es vereinzelt Öffnungszeiten von 

5:45 Uhr bis 20 Uhr.  

Auch für Kinder im Grundschulalter muss eine Betreuung gewährleistet sein, um Eltern in ihrer 

Berufstätigkeit zu unterstützen. Es besteht für jedes Kind in Thüringen vom Schuleintritt bis 

zum Abschluss der Grundschule ein Anspruch auf Hortbetreuung. Im Saale-Holzland-Kreis 

steht an allen 21 Grundschul-Standorten ein Hortangebot zur Verfügung. Im Schuljahr 

2019/2020 nahmen insgesamt 2389 Schüler*innen die Hortbetreuung im Landkreis in 

Anspruch. 

Die Öffnungszeiten und die Erreichbarkeit der Ämter und Behörden fließt in diesen Punkt 

ebenfalls mit ein. „Beschäftigte mit Sorgearbeit nehmen den Besuch von Ämtern und 

Behörden aufgrund der angebotenen Öffnungszeiten als Hindernis wahr.“35 So werden 

Öffnungszeiten nach 17 Uhr als vereinbarkeitsfreundlich gewertet, wie in der Studie zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Sorgearbeit, herausgegeben durch das TMASGFF, erläutert wird. 

Im Landkreis können Bürger*innen alle Ämter jeweils am Donnerstag bis 17:30 Uhr besuchen.  

3.1.2. Pflege von Angehörigen und Erwerbstätigkeit 

 

Neben der Betreuung von Kindern bestehen auch bei einigen Menschen Betreuungspflichten 

gegenüber älteren, kranken und/ oder Familienangehörigen mit Behinderungen. Um die 

Erwerbstätigkeit trotz Pflege nicht zu gefährden, müssen pflegende Angehörige Unterstützung 

erfahren. Durch den demografischen Wandel, welcher sich auch im Saale-Holzland- Kreis 

abzeichnet, werden die Herausforderungen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und 

Sorgearbeit für pflegende Angehörige steigen. Wie bereits in Punkt 1.7. aufgezeigt, wird der 

Saale-Holzland-Kreis bis zum Jahr 2030 mit einer Steigerung der Pflegebedürftigkeit von 34,2 

Prozent rechnen müssen und liegt damit über dem Thüringer Trend von 30,1 Prozent.36 Zudem 

ist mit einer Senkung erwerbsfähiger Personen zu rechnen. Die Besetzung von Stellen in der 

                                                           
34 Vgl. LRA SHK (Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung 2020/2021) 
35 Böttcher et al (Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Beruf), S.8 
36 Daten des TLS 
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Pflegewirtschaft wird zunehmend schwieriger. So stellt dies auch für Kommunen und 

Unternehmen erhebliche Herausforderungen dar.  

Im Landkreis stehen vielfältige Angebote zur Verfügung. Das reicht von Unterstützung bei 

kurzzeitigen Erkrankungen, über Tagespflege, Betreutes Wohnen bis hin zu umfassender 

Pflege. Die Homepage des SHK weist zahlreiche ambulante Pflegedienstleister aus sowie 

Einrichtungen zur Tages- oder Ganztagspflege. In einer Untersuchung zur Familien-

freundlichkeit in Thüringen, herausgegeben durch das TMASGFF,  ist die Zugänglichkeit und 

der Informationsgehalt zu Pflegethemen auf den Homepages der Landkreise und kreisfreien 

Städte ein wichtiges Kriterium. Dazu wurde eine Homepageanalyse nach Informationsgehalt 

und einer nachvollziehbaren Aufbaustruktur durchgeführt und die Seite des Saale-Holzland-

Kreises als ein positives Beispiel „für eine gelungene Gestaltung aus Perspektive der 

Nutzer*innen(…)“37 genannt. Zudem besteht ein Anspruch auf individuelle Beratung und 

Hilfestellung durch eine*n Pflegeberater*in. 

Durch den Fortzug vieler jüngerer Thüringer*innen, fehlen den hilfebedürftigen Eltern 

Angehörige, die sie in ihrem Alltag unterstützen. Ehrenamtliches Engagement kann hier einen 

Beitrag leisten. So wurde in der bereits erwähnten Studie des TMASGFF das ehrenamtliche 

Engagement in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens in den Bereichen 

„Soziales“ und „Gesundheit und Pflege“ im Thüringer Ehrenamtswegweiser analysiert. So sind 

in der Datenbank mit Angeboten für das Ehrenamt zur Zeit 4 Vereine hinterlegt, was 0,6 

Prozent an der Gesamtanzahl ehrenamtlicher Angebote in Thüringen ausmacht.38 Das Thema 

Ehrenamt wird jedoch ausführlich im Handlungsfeld 5 erörtert.  

 

3.1.3. Vereinbarkeit durch Unternehmen 

 

Die Sorge um die Betreuung von Kindern ist mittlerweile gesellschaftlich anerkannt und wird 

auch in den Unternehmen mehr in den Blick genommen. Das Thema der (ambulanten) Pflege 

von Angehörigen wird jedoch von vielen betroffenen Beschäftigten als auch Unternehmen 

nicht offen thematisiert. Zusätzlich wird die Sorgearbeit für pflegebedürftige Angehörige zwar 

vorwiegend noch von Frauen geleistet, in den letzten Jahren jedoch auch zunehmend von 

Männern. Es braucht in den Unternehmen also eine offene, sensible und familienfreundliche 

Kultur, in der sich die Beschäftigten mit ihren Anliegen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf 

und Sorgearbeit an Ansprechpartner, wie Vorgesetzte wenden können.39  

                                                           
37 Böttcher et al (Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Beruf), S.105 
38 Vgl.ebd., S.95f 
39 Vgl.ebd., S.6-9 
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Nach einer Umfrage des Zentrums für Sozialforschung Halle und der Friedrich-Schiller-

Universität Jena unterstützen rund 33% der Unternehmen in Ostthüringen ihre Beschäftigten 

mit Angeboten zur Kinderbetreuung oder Pflege, für 23% „käme dies in Frage“ und knapp die 

Hälfte der Unternehmen kann sich solche Unterstützungsmaßnahmen derzeit nicht vorstellen 

(siehe Abb.36). 40  

 

Abbildung 36: Unterstützungsangebote bei Kinderbetreuung und Pflege in Unternehmen in Ostthüringen 
Quelle: TMASGFF „Willkommen in Thüringen“ S. 123, eigene Darstellung vom 29.10.2020 

 

3.1.4. Mobilität  

 

Die Mobilität ist der Schlüssel zur Erreichbarkeit und Voraussetzung gesellschaftlicher 

Teilhabe. In ländlich dünn besiedelten Regionen wird das Aufrechterhalten von öffentlichen 

Verkehrsangeboten zunehmend schwerer. Der Busverkehr ist hier oftmals auf den 

Schülerbeförderung ausgerichtet. So wird die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV eine andere 

Gewichtung bekommen. Durch die ländliche Struktur des Saale-Holzland-Kreises sind viele 

Einwohner*innen auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen. Dies wird u.a. durch den hohen und 

stetig steigenden Fahrzeugbestand im Landkreis sichtbar. Lag dieser im Jahr 2009 noch bei 

58.755 Fahrzeugen, stieg er zehn Jahre später zum Stichtag 01.01.2019 auf 62.976 (siehe 

Abb.37). 

 

                                                           
40 Vgl. TMASGFF (Willkommen in Thüringen), S.123 
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Abbildung 37: Kraftfahrzeugbestand im SHK 2009-2019 
Quelle:; TLS 2020; eigene Darstellung vom 29.10.2020 

  

Der Saale-Holzland-Kreis ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Thüringer Gesetzes über den 

öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) Aufgabenträger für den Straßenpersonen-

nahverkehr im Landkreisgebiet. Er plant, organisiert und finanziert diesen unter anderem nach 

den Grundsätzen von Daseinsfürsorge sowie der günstigen und sicheren Erreichbarkeit der 

Ausbildungsstätten von Schüler*innen und Auszubildenden.  

Der Landkreis hat mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs 

zwei Unternehmen beauftragt. Das ist zum einen die JES-Verkehrsgesellschaft mbH und das 

Verkehrsunternehmen Andreas Schröder Hermsdorf. 41 

Ein kleiner Teil an Fahrten findet nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung statt. Das 

betrifft Fahrten zu schwach nachgefragten Zeiten. Hierfür muss bis spätestens 18 Uhr des 

vorherigen Werktages telefonisch eine Anmeldung erfolgen.42 Im Nahverkehrsplan für den 

Saale-Holzland-Kreis wird prognostiziert: „(…) dass hinsichtlich der Berufsausübung auch 

künftig eine weiter zunehmende Mobilität gefordert sein wird, die oft nur mit dem Pkw realisiert 

werden kann.“43  

 

In ihrer „Regionalstrategie Daseinsfürsorge für den Saale-Holzland-Kreis“ beschäftigt sich die 

Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V. (RAG) unter anderem mit dem Handlungsfeld 

Verkehr. In ihrem Bericht 2014 wird festgehalten, dass laut Befragungsergebnissen 60% der 

                                                           
41 https://www.saaleholzlandkreis.de/wirtschaft/oepnv/?L=0 
42 Vgl. ISUP (Fortschreibung Nahverkehrsplanung), S.20 
43 Ebd., S.11 
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Bevölkerung das Fahrtenangebot am Wohnort als gut bis sehr gut beurteilen. Das 

Fahrtenangebot im ÖPNV sei in der Summe als gut zu bewerten. Entgegen den empfohlenen 

Richtwerten des Verkehrsbund Mittelthüringen (VMT), wonach Orte mit weniger als 100 

Einwohner*innen nicht angefahren werden brauchen, ist die Anbindung noch in vielen 

Teilräumen des Saale-Holzland-Kreises gewährleistet. Weiter heißt es: „Die künftige Teilhabe 

und der Zugang zu Infrastrukturen der Daseinsfürsorge (wie ärztliche Versorgung, Bildung, 

Nahversorgung) werden also entscheidend von der Erreichbarkeit der Standorte abhängen. 

Dem Öffentlichen Personennahverkehr kommt dabei, auch durch die starke Zunahme weniger 

mobiler Bevölkerungsgruppen (Ältere), in Zukunft eine noch größere Bedeutung zu als 

bisher.“44 Die darin enthaltenen Handlungsempfehlungen befürworten, alternative 

Bedienformen und Bürgerbusse in nachfrageschwächeren Regionen zu erproben. In diesem 

Zusammenhang soll laut der RAG das ehrenamtliche Engagement gefördert werden.45 Auch 

der Thüringer Demografieratgeber empfiehlt die Förderung von Konzepten der 

selbstorganisierten Mobilität und bürgerschaftlichem Engagement im Rahmen 

personenbeförderungsrechtlicher Möglichkeiten.46 

Eine solche Fortbewegungsalternative für Kinder, Jugendliche und vor allem Senioren ist der 

Bürgerbus „elma“. Ein batterie-betriebener Elektro-Kleinbus verbindet Stadtroda mit den 

umliegenden Gemeinden und Schlöben. Das Projekt wird durch ehrenamtliche Fahrer 

realisiert sowie über Vereine des Saale-Holzland-Kreises organisiert und genutzt.  

 

Der Demografieratgeber empfiehlt zudem die Mobilitätsbedürfnisse mit mobilen Angeboten 

der Verwaltung und Nahversorgung vor Ort zu ersetzen.47 So gibt es zum Beispiel mobile 

Angebote der Frühen Hilfen, die Hausbesuche machen. Ambulante Pflegedienste sind ein 

ebenso wichtiges mobiles Angebot. Das sogenannte „Essen auf Rädern“ liefert den Menschen 

das Essen nach Hause. Privatwirtschaftlich agierende Dienstleister, wie Bäcker oder 

Fleischer, fahren mit ihren Wagen über die Dörfer und stellen ihren Verkauf vor Ort zur 

Verfügung. Mobile Friseure und Friseurinnen, Fußpfleger*innen und Physiotherapeut*innen 

ersparen den Menschen Wege und Zeit.  

Jedoch kann nicht beurteilt werden, wie bedarfs- und flächendeckend diese mobilen 

Dienstleistungen im Landkreis sind, da keine aktuelle und systematische Erfassung der 

mobilen Anbieter vorliegt.  

                                                           
44 SHK (Regionalstrategie Daseinsvorsorge), S. 38 
45 Vgl. ebd. S. 38-42 
46 Vgl. Serviceagentur Demografischer Wandel (Thüringer Demografieratgeber), S.49f 
47 Vgl. ebd., S.50 
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3.2. Bedarfe und Ziele 

  

Die Zahl der potentiellen Mütter, also Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 15 und 45 Jahren 

wird im Landkreis weiterhin sinken. Zwar kann dieser Gesamttrend nicht gestoppt, aber 

abgemildert werden. Dazu ist es wichtig, Familien und insbesondere junge Frauen in der 

Region zu halten. Die Zielgruppe muss Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren 

können.48 Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung ist demnach ein 

wichtiger Standortfaktor. Entgegen der Prognosen der 1. regionalisierten Bevölkerungsvoraus-

berechnung ist der Anteil der unter 6-Jährigen an der Gesamtbevölkerung gestiegen und wird 

auch weiterhin steigen. Damit wird ein fortlaufend hoher Bedarf an Betreuungsplätzen, trotz 

sinkender Gesamtbevölkerungszahl prognostiziert. 49 

Um eine verlässliche Betreuungsinfrastruktur im Saale-Holzland-Kreis stets zu gewährleisten, 

ist die Kita-Bedarfsplanung eine wichtige Basis. Bei künftigen Planungen sind weiterhin die 

demografische Entwicklung und die regionalen Unterschiede zu beachten und Empfehlungen 

an die Kommunen auszusprechen. Bisher wurde den Aufforderungen nach Neuschaffung an 

Betreuungsplätzen teilweise bereits nachgekommen. Weitere dringende Empfehlungen 

wurden durch die Kita-Bedarfsplanung ausgesprochen. Der Thüringer Demografieratgeber 

empfiehlt die Entwicklung von ehrenamtlichen Strukturen und Kooperationen zur Vereinbarkeit 

von Beruf und der Sorgearbeit für Kinder durch zum Beispiel „Großelterndienste“. Ob solche 

Maßnahmen den Bedarfen der Familien entsprechen, gilt es in Zukunft zu überprüfen. 50 

Wie bereits oben beschrieben, ist derzeit noch knapp die Hälfte der befragten Unternehmen 

nicht daran interessiert weitere Maßnahmen zu treffen, um ihren Arbeitnehmer*innen die 

Vereinbarkeit von Beruf und Sorgearbeit zu erleichtern. Hier bedarf es Unterstützung, die 

Unternehmen im Saale-Holzland-Kreis für das Thema zu sensibilisieren und Angebote zu 

schaffen. 

Um die Pflegebereitschaft von pflegenden Angehörigen zu erhalten und eine (teurere) 

stationäre Unterbringung zu vermeiden, werden hilfreiche Rahmenbedingungen, wie 

Entlastungsmöglichkeiten für Pflegende empfohlen. Um die Pflegebedürftigkeit der immer älter 

werdenden Bevölkerung hinauszuzögern nimmt die Gesundheitsförderung eine wichtige Rolle 

ein. Dies wird im 3. Handlungsfeld unter „Gesundheitliche Bildung“ weiter thematisiert.  

                                                           
48 Vgl. LRA SHK (Sozialbericht), S. 21 
49 Vgl. Serviceagentur Demografischer Wandel (Thüringer Demografieratgeber) 
50 Vgl. LRA SHK (Arbeit und Teilhabe im Saale-Holzland-Kreis), S. 17   
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Ein Bedarf, welcher in den Expertengesprächen und der Trägerbefragung des Öfteren genannt 

wurde, ist die Unterstützung beim Verstehen und Ausfüllen von Formularen. Hier werden sich 

ehrenamtliche Unterstützer gewünscht.  

In den Expertengesprächen wurde die Mobilität im Saale-Holzland-Kreis immer wieder 

thematisiert. Die eingeschränkte Mobilität ist ein Problem, welches Flächenlandkreise einigt. 

Dies betrifft vor allem die ländlichen Regionen des Saale-Holzland-Kreises. Die Experten 

empfehlen ergänzende Mobilitätsangebote und alternative Bedienformen. In der Befragung 

der hauptamtlichen Bürgermeister*innen und VG-Vorsitzenden wurden Bürgerbusse und 

Rufbusse genannt, um die Mobilität in den einzelnen Gebieten zu verbessern. Der Bürgerbus, 

welcher in Stadtroda und Umgebung unterwegs ist, wurde in den Expertengesprächen oftmals 

als ein gutes Beispiel genannt. Der Wunsch nach Erweiterung des Gebiets des Bürgerbusses 

wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht. Die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement 

zu Mobilitätszwecken ist zu empfehlen. Da eine systematische Erfassung von mobilen 

Dienstleistungen fehlt, muss der Bedarf der Familien im Landkreis an solchen Angeboten 

erfragt werden. 

 

Ziele Handlungsfeld 2: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mobilität“ 

2.1. Familien finden bedarfsgerechte Betreuungs- und Entlastungsangebote vor, die die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern.. 

2.2. Unternehmen werden für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sensibilisiert. 

2.3. Mobilitätsangebote im Saale-Holzland-Kreis sind geprüft und ggf. weiterentwickelt.   

Tabelle 2: Ziele Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Mobilität" 
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4. Handlungsfeld 3: „Bildung im familiären Umfeld“ 

 

Das dritte Handlungsfeld befasst sich mit der formellen und informellen Bildung im gesamten 

Lebensverlauf. Dabei geht es vor allem um die Ermöglichung des Zugangs zu Angeboten 

sowie einer bedarfsgerechten und lebensweltnahen Angebotsstruktur passend zur jeweiligen 

Lebensphase. 51 

4.1. Rahmenbedingungen 

4.1.1. Kreisvolkshochschule Saale-Holzland e.V. 

 

Die Volkshochschule des Saale-Holzlandkreises (KVHS) ist eine anerkannte 

Bildungseinrichtung nach dem Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz und das 

Weiterbildungszentrum des Landkreises. Sie bietet Kurse in den Bereichen Politik, 

Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Grundbildung für alle Menschen, 

unabhängig von Milieu oder Vorbildung, an. Die in einem ehemaligen Schulgebäude 

beherbergte Hermsdorfer Hauptgeschäftsstelle ist auch der Hauptlernort der KVHS. Eine 

weitere Geschäftsstelle gibt es in Eisenberg. Lebenslanges Lernen, orientiert an den Bedarfen 

der Bevölkerung, findet außerdem in Schulen, Kliniken und diversen anderen Einrichtungen 

im Landkreis statt;  immer dort, wo es den Bildungsbedarf und die räumlichen Möglichkeiten 

gibt. Mehr als achtzig Dozentinnen und Dozenten sind für die KVHS aktiv. 

Die Volkshochschule ist Lern- und sozialer Begegnungsort. 2019 nutzen 2.770 Teilnehmende 

das breitgefächerte Angebot in 344 Kursen. Die KVHS ist zudem Ansprechpartnerin für die 

Lernförderung von Kindern und Menschen, die wenig oder gar nicht Lesen und Schreiben 

können. 

4.1.2. Bibliotheken 

 

Im Landkreis werden insgesamt 11 öffentliche Bibliotheken betrieben, in denen rund 5000 

aktive Benutzer*innen Bücher und andere Medien entleihen. Somit nutzen derzeit ca. 6% der 

Einwohner*innen des Landkreises das Angebot der Bibliotheken. 52 Stadt-, Gemeinde- oder 

Dorfbibliotheken finden sich in Stadtroda, Bad Klosterlausnitz, Golmsdorf, Schlöben, Kahla, 

Bürgel, Camburg, Eisenberg, Hermsdorf, Quirla und Dornburg-Camburg. 

  

                                                           
51 Vgl. TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S. 32 
52 Daten des TLS 
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4.1.3. Kreismusikschule 

 

Die Kreismusikschule des Saale-Holzland-Kreises wird jährlich von über 1.000 Schüler*innen 

aller Altersgruppen besucht. Zu den Angeboten gehören auch Formate für Kleinkinder, 

Kooperationen mit Schulen sowie viele Konzerte und Veranstaltungen. Die Kurse werden in 

insgesamt fünf Standorten im Landkreis angeboten, dazu zählt Eisenberg, Hermsdorf, 

Stadtroda, Dorndorf und Kahla.  

4.1.4. Sportliche Angebote 

 

Im Saale-Holzland-Kreis existiert eine breite Palette an Sportangeboten. Zur sportlichen 

Nutzung werden vielfältige Möglichkeiten geboten. Neben größeren Sportanlagen, wie die 

Stadien in Eisenberg, Hermsdorf, Stadtroda und Kahla, sind im Landkreis über 40 gut 

gepflegte Sportplätze sowie Reit-, Kegel-, Bowling- oder auch Schießsportanlagen 

vorgehalten. Auf der Homepage des Saale-Holzland-Kreises ist der Sportwegweiser zu finden. 

Darin aufgelistet sind sämtliche Sportvereine und deren Kontaktdaten. Die Vereine sind zum 

einen nach Regionen und zum anderen nach Sportarten sortiert. Die Kurse der Sportvereine 

finden im gesamten Landkreis statt. Viele sind in den Städten angesiedelt, doch auch im 

ländlichen Raum ist es möglich in einem Sportverein aktiv zu werden.  

Der Kreissportbund Saale-Holzland e.V. (KSB) agiert als Dachverband von insgesamt 108 

Vereinen und Verbänden. Damit ist der KSB die stärkste Mitgliedsorganisation im Landkreis. 

Über 11.000 Mitglieder*innen sind aktuell in den Vereinen tätig. Die Mitgliederzahl ist im 

Betrachtungszeitraum von 2009 bis 2019 leicht gesunken. Interessant ist hierbei jedoch der 

steigende Anteil der älteren Bevölkerung. Lag der Anteil der 50 bis 60-Jährigen 

Mitglieder*innen 2009 bei 20,4%, stieg er bis 2019 auf 24,2%. Der Anteil der über 70-Jährigen 

stieg noch stärker an, von 3,7% auf 9,5%. „Durch die demografischen Entwicklungen werden 

Sportvereine somit noch mehr als bisher gefordert, ihre Strukturen den sich wandelnden 

Bedürfnissen der Bürger anzupassen.“53 Angesichts der Altersentwicklung der Gesellschaft 

spielen Sportvereine eine immer größere Schlüsselrolle bei der Gesundheitsförderung und 

dem Erhalt der Fitness und Selbstständigkeit bis ins hohe Alter. Sportvereine dienen zudem 

oftmals als Kommunikationszentrum und ermöglichen intergenerative Begegnung. Ein aktives 

Vereinsleben macht die Region umso attraktiver.54 

Das sportliche Angebot umfasst über 40 Sportarten und erstreckt sich über die 

verschiedensten Arten, von Aikido bis Volleyball und Wandern. Dabei gehören Fußball, 

                                                           
53 Serviceagentur Demografischer Wandel (Thüringer Demografieratgeber), S.35 
54 Vgl. ebd., S.35 
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Gymnastik und Volleyball zu den Sportarten mit den meisten Mitgliedern.55 Die 

Voraussetzungen für die Sportvereine schafft der Landkreis mit der Förderung des 

Ehrenamtes, der Unterstützung und dem Erhalt von Sportstätten oder Veranstaltungen. Dies 

ist u.a. in der Sportförderungsrichtlinie des Saale-Holzland-Kreises von Dezember 2020 

festgelegt.  

 

Altersgruppe in 

Jahren 

Unter 15 15 - 26 

 

27 - 50 51-70 

 

über 70 gesamt 

Mitglieder 2009 2.600 2.269 3.629 2.288 412 11.198 

Mitglieder 2019 2.675 1.576 3.111  2.684 1.054 11.100 

Abbildung 38:Mitglieder des KSB nach Altersgruppen 
Quelle: ThOnSa, Eigene Darstellung 02.12.2020 

 

4.1.5. Kulturelle Angebote 

 

Der Saale-Holzland-Kreis bietet eine breite Vielfalt an Kulturstätten und Sehenswürdigkeiten. 

Dazu gehören zahlreiche Museen, Denkmäler, Schloss- und Kirchenanlagen sowie weitere 

Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft. Zudem nehmen diverse Feste einen 

wichtigen Platz im kulturellen Leben des Landkreises ein. „Geprägt durch kulturelle 

Traditionen, ein reges Gemeinschaftsleben im ländlichen Raum und Lebensfreude unserer 

Menschen findet man im Saale-Holzland-Kreis viele Vereine.“56 Es gibt Kunst- und 

Kulturvereine, Dorf- und Heimatvereine, Karnevalsvereine und viele mehr. Sie zeichnen sich 

durch bürgerliches Engagement aus und fördern die Integration als auch das 

generationsübergreifende Zusammenleben. Ebenso gibt es zahlreiche Kunstschaffende und 

Unterhaltungskünstler, die die kulturelle Vielfalt im Landkreis untermalen. Mit den 

demografischen Entwicklungen nimmt die Zahl der hochbetagten Kulturinteressierten ebenso 

zu. Dies hat also auch Auswirkungen auf die inhaltliche und qualitative Nachfrage nach 

kulturellen Angeboten. Der Demografieratgeber empfiehlt vermehrt medienvermittelte und 

mobile Angebote zu unterbreiten. Zudem können altersübergreifende und interkulturelle 

Angebote Generationen verbinden.57 

                                                           
55 Weitergabe der Daten durch KSB, Stand Juli 2020 
56 https://www.saaleholzlandkreis.de/kultur/vereine/ 
57 Vgl. Serviceagentur Demografischer Wandel (Thüringer Demografieratgeber), S.40 
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4.1.6. Gesundheitliche Bildung 

 

Mit dem Erhalt der Gesundheit und der Vermeidung von Krankheit beschäftigt sich die 

Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im Saale-Holzland-Kreis. Das Ziel ist hierbei, 

eine gesundheitsförderliche Umwelt für die Einwohner*innen zu schaffen. Dabei beginnt die 

Arbeit bereits im Kinder- und Jugendbereich, da hier die Basis für ein gesundes Leben gelegt 

wird. Zu den Inhalten der Gesundheitsförderung gehört unter anderem die Organisation und 

Durchführung von Aktionstagen, Projekten und Informationsveranstaltungen, die Koordination 

und Durchführung von Präventionsangeboten in Kindergärten und Schulen, die Initiierung und 

Organisation von Multiplikatorenschulungen vor Ort sowie die Mitarbeit in Gremien und 

Netzwerken zur Interessenvertretung der Einwohner*innen.58 

2015 wurde ein Präventionswegweiser für Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 25 Jahren 

erstellt. Die dreiteilige Broschüre gibt Familien sowie Multiplikatoren eine Übersicht über 

Angebote der Gesundheitsförderung, des Gesundheits- und Kinderschutzes an die Hand. Im 

Rahmen des Kinderschutzes ist das Netzwerk Frühe Hilfen hervorzuheben, ein Hilfsangebot 

für Eltern ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes. Es bietet 

Unterstützung im Alltag und soll die Erziehungskompetenz von Schwangeren, Müttern und 

Vätern fördern. So finden in diesem Kontext Babyerstbesuche statt, Hebammen werden 

vermittelt und weitere passende Angebote, wie Babyschwimmen, Krabbelgruppen, 

Beratungsmöglichkeiten und ehrenamtliche Unterstützer empfohlen. Die Frühen Hilfen gibt es 

seit 2013 im Saale-Holzland-Kreis.  

Kinderbesuchsdienste und Hilfsangebote für junge Eltern finden ebenso durch „KiWi – Kinder 

Willkommen“ im Saale-Holzland-Kreis statt. Durch den mobilen Kinderschutzdienst soll das 

Thema Kinderschutz vermehrt in das öffentliche Bewusstsein rücken. Als freiwilliges Angebot 

können Babyerstbesuche stattfinden und der Elternordner „Gesund groß werden“ mit 

hilfreichen Infos und Angeboten rund ums Baby übergeben werden. Es werden auch 

Beratungen angeboten, um den Familien bei verschiedenen Fragen, wie finanzieller 

Förderung von Familien, zu Kindertagesstätten, zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, 

zum Umgang mit dem Baby und zur Rolle als Eltern bei eventuellen Unsicherheiten, zur Seite 

zu stehen.  

 

Seit mehreren Jahren finden jährlich Gesundheitstage- und Wochen mit unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten im Landkreis statt. Meist sind die Gesundheitstage thematisch an das 

Jahresthema der Landesgesundheitskonferenz (LGK) Thüringen und die bundesweit 

                                                           
58 vgl. https://www.saaleholzlandkreis.de/verwaltung-und-
buergerservice/aemter/gesundheitsamt/gesundheitsfoerderung/?L=0 
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stattfindende Woche der seelischen Gesundheit angelehnt. Im Jahr 2020 lautete das Thema 

beispielsweise „Mit Kraft durch die Krise – Ressourcen aus dem SHK“. 

 

Seit 2010 können Grundschulen des Saale-Holzland-Kreises an dem Programm „Klasse 2000“ 

teilnehmen. Das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur 

Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung bietet Impulsstunden für Schüler*innen. 

Es begleitet die Schüler*innen von der 1. Klasse bis zur 4. Klasse und stärkt die Lebens- und 

Gesundheitskompetenzen der Kinder. Im Schuljahr 2020/2021 nutzten 9 Grundschulen mit 

insgesamt 35 Klassen das Angebot.59  

 

Weitere Angebote sind zum Beispiel die Jugendfilmtage, ein Kooperationsprojekt mit der Stadt 

Jena zum Thema Suchtprävention. An jährlich zwei Tagen schauen sich die teilnehmenden 

Klassen einen Film im Kino zum Thema an und können an verschiedenen Mitmachstationen 

aktiv werden. Weiterhin werden die Lehrer und Schulsozialarbeiter diesbezüglich geschult und 

es findet ein großer Elternabend statt. Ca. 300 Schüler*innen des Saale-Holzland-Kreises 

nahmen an einer solchen Veranstaltung jeweils teil. 

  

Ein weiteres Schulprojekt ist „Verrückt? Na und! – seelisch fit in Schule und Ausbildung“. Es 

richtet sich an Schüler*innen ab Klassenstufe 9 zum Thema seelische Gesundheit. Dabei 

gehen jeweils ein Fachexperte und ein von einer psychischen Krankheit Betroffener 

gemeinsam in die Schulklassen. Sie sensibilisieren für das Thema, machen Mut im Umgang 

mit psychisch Erkrankten und zeigen Wege aus Krisensituationen auf. Im SHK gibt es eine 

projektbezogene  Regionalgruppe, die vom Asklepios Klinikum Stadtroda koordiniert wird. Die 

von der Dr. Brörmann-Stiftung finanzierte Veranstaltungsreihe des Vereins „Irrsinnig 

Menschlich e.V. wird vom Jugend- und Gesundheitsamt des Landkreises unterstützt.  

 

Um dem gesteigerten Suchtproblem im Saale-Holzland-Kreis zu entgegnen, wurde mit dem 

Kreistagsbeschluss vom 27.03.2019 unter anderem die Erstellung eines 

Suchtpräventionsleitfadens beschlossen. Anhand des Leitfadens soll die Teilnahme an 

präventiven und gesundheitsfördernden Angeboten im Landkreis flächendeckend ermöglicht 

werden.  

 

  

                                                           
59 Zahlen des Vereins Klasse 2000, Stand 03.03.2021 
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4.1.7. Außerschulische Bildung in der Kinder- und Jugendarbeit  

 

Die Aufstellung eines Jugendförderplanes ist Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe. Das aktuelle Planungsinstrument wurde im Juni 2016 vom Kreistag des Saale-

Holzland-Kreises bestätigt. Er beschäftigt sich mit dem Bestand und den Bedarfen der 

Jugendförderung im Landkreis unter Berücksichtigung des demografischen Wandels. Der Plan 

definiert drei Planungsgebiete (Nord, Mittel, Süd). In jeder Region gibt es ein 

Jugendkompetenzzentrum (JuKom) als zentrale Anlaufstelle: In Kahla der Schüler- und 

Jugendtreff „JC SCREEN“, in Hermsdorf das Jugendhaus (beide Einrichtungen der AWO 

zugehörig) und in Eisenberg das Jugendzentrum Wasserturm des Bildungswerks Blitz e.V. 

Zusätzlich sind Gebietsjugendpfleger mobil unterwegs, eine Arbeit, die speziell auf den 

ländlichen Raum angepasst ist.   

Die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit sind vielfältig und werden von einigen Akteuren 

im Landkreis angeboten. In diesem Rahmen ist nur eine Auswahl zu nennen.  

Das Jugendzentrum Wasserturm des Bildungswerks Blitz e.V. ist seit Mai 2002 ein offenes 

Haus der Jugendarbeit in Eisenberg. „Die Förderung zur Selbstbestimmung, 

Eigenorganisation und Mitgestaltung sind die zentralen Aufgaben, die im Jugendzentrum 

Wasserturm über die Bereiche Freizeit, Kultur und Bildung umgesetzt werden.“60 Die Angebote 

werden von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Regel selbst organisiert und 

durchgeführt. Erfolgreiche Projekte waren und sind u.a. die Hörzeitung "Holzland hör mal...!" 

für den Blinden- und Sehbehindertenverband SHK oder das Radio H²O.  

Die Jugendhäuser in Kahla und Hermsdorf bieten jeweils ein breites Angebot. Neben 

Freizeitangeboten, wie Tischkicker, Dart, Musik usw. wird auch die Möglichkeit zu sportlichen 

Aktivitäten geboten. Die Häuser sind Orte der Gemeinschaft und bieten zudem die Möglichkeit 

den Jugendlichen ein Ort für Gespräche und Beratung zu sein. 

Auf dem Rittergut in Nickelsdorf. wird den Kindern und Jugendlichen durch den Verein 

Ländliche Kerne e.V. mit zahlreichen Erlebnis-, Sport-, Spiel- und Lernangeboten das 

Bewusstsein einer nachhaltigen Lebensweise weitergegeben. Die diversen Lernmodule sind 

buchbar zu  Feiern, Klassenfahrten und Projekttagen und finden in den Ferienfreizeiten statt. 

Der Verein Ländlichen Kerne e.V. hat die Kinder- und Jugendfreizeitapp, unter dem Namen 

„my eSHaKa“ als Web-App online gestellt. So sollen umfassende Informationen über 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Landkreis und darüber 

hinaus dargestellt werden.  

                                                           
60 https://www.bildungswerk-blitz.de/projekte/jugendzentrum-wasserturm-eisenberg/hallo/ 
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Jugendclubs sind derzeit in Bad Klosterlausnitz, Camburg, Crossen, Eisenberg, 

Hartmannsdorf, Hermsdorf, Kahla, Rockau, Stadtroda, Dorndorf-Steudnitz und  Tautenhain 

ansässig.  

4.2. Bedarfe und Ziele  

 

Insgesamt ist festzustellen, dass im Saale-Holzland-Kreis eine breite Vielfalt an 

Bildungsmöglichkeiten vorgehalten wird. In diesem Handlungsfeld geht es nicht vorrangig 

darum neue Angebote zu schaffen, sondern zu überprüfen, ob die bestehenden Angebote den 

Bedarfen und Interessen der Familien entsprechen und ob diese leicht zugänglich sind. Hierfür 

ist es notwendig im Rahmen einer Befragung die Zufriedenheit der Einwohner*innen 

hinsichtlich der bestehenden Angebote zu ermitteln.  

Die Kreisvolkshochschule Saale-Holzland e.V. gab Bedarfe im Expertengespräch an. So 

müsse man die Interessierten besser erreichen, die Volkshochschule des Landkreises 

bekannter machen und die digitalen Möglichkeiten ausbauen. Zudem ist ein zunehmender 

Bedarf der älteren Generation nach zum Beispiel Kursen zum Umgang mit dem Smartphone 

zu beobachten. Auch für die Jüngeren sollte die digitale Kompetenz geschult werden.   

Ein Problem wird schnell ersichtlich, wenn man sich mit der Angebotsvielfalt beschäftigt und 

sich mit den Akteuren im Kreis unterhält: Es fehlt eine aktuelle und vor allem vollständige 

Übersicht über alle Angebote, die im Landkreis verfügbar sind. Hilfreiche Broschüren, wie zum 

Beispiel den Präventionswegweiser gibt es bereits und sind auf der Homepage des 

Landkreises abrufbar.  Auf den Internetseiten der jeweiligen Anbieter sind zudem einige 

Angebote ersichtlich. Jedoch müssen sich die Nutzer auf vielen verschiedenen Internetseiten 

bewegen, bzw. konkret suchen, anstatt sich unkompliziert einen Gesamtüberblick verschaffen 

zu können. Die Nutzung von Broschüren sei zudem laut Expertengesprächen nicht mehr 

zeitgemäß. Da Informationen stets aktualisiert werden müssen, bedeutet dies bei Broschüren 

einen großen Aufwand. Digitale Alternativen bieten hier einen Vorteil. Zudem ist es heutzutage 

unabdingbar auf moderne Medienformate zuzugreifen, um die Zielgruppen besser zu 

erreichen.61 Die „myEsHaKa“-App (siehe oben) ist hier ein gutes Beispiel. Allerdings muss 

auch diese Plattform regelmäßig aktualisiert werden, um sie sinnvoll nutzbar zu machen. 

Attraktiv ist die breite Palette an Sportangeboten im Landkreis. Für viele Kinder und 

Jugendliche stellt sich jedoch der Weg dorthin teilweise als eine Herausforderung dar, was 

wiederum das Handlungsfeld der Mobilität in den ländlichen Regionen betrifft 62(siehe 

Handlungsfeld 2). Des Weiteren ist eine kluge Berücksichtigung der Nutzergewohnheiten 

                                                           
61 Vgl. LRA SHK (Sozialbericht), S. 137 
62 Vgl. LRA SHK (Arbeit und Teilhabe im Saale-Holzland-Kreis), S. 21 
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wichtig. So sei die beste Zeit, um Kinder und Jugendliche in einer Sport-AG zu betreuen, der 

frühe Nachmittag. Der Sozialbericht erläutert, dass die Schüler*innen nach Hause fahren, 

wenn die AG nicht direkt an den Schulschluss anschließt. 63 Ähnlich verhält es sich mit den 

Öffnungszeiten der Jugendkompetenzzentren. Auch diese müssen an das Schulende 

angepasst sein. Schüler*innen, die einmal mit dem Bus den nach Hause Weg antreten, fahren 

oftmals nicht wieder zurück, um das Jugendkompetenzzentrum zu besuchen. 

Mit den öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen leistet das Gesundheitsamt einen wichtigen 

Beitrag zur Gesundheitsbildung. Diese Gesundheitsberichterstattung und Aufklärung ist 

essentiell.64 In den internen Expertengesprächen wurde ein Bedarf von generations-

übergreifenden Bildungsangeboten zu Medien und Technik dargelegt, als auch eine 

Elternschule. Zudem wurde die Wichtigkeit zum Thema „Gesund alt werden“ erläutert, um die 

Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern. Die Bildung zur Gesundheitskompetenz ist jedoch für alle 

Altersgruppen unabdingbar.  

In den Expertengesprächen und der Trägerbefragung wurde der Bedarf nach Schulungen für 

Eltern genannt um sie in ihrer Erziehung zu unterstützen. 

Der aktuelle Jugendförderplan deckt weitere Bedarfe auf: „Die ländlich geprägte Region mit 

längeren Schulwegen, vielen kleinen Gemeinden und die gesellschaftlichen Veränderungen 

bringen neue Herausforderungen mit sich.“65 So bezeichnet die Arbeitsgruppe Jugendarbeit 

die trägerübergreifende und ressourcenorientierte Vernetzung als einen Fortschritt, der 

kontinuierlich weiter verbessert werden muss.66  

 

Ziele Handlungsfeld 3: „Bildung im familiären Umfeld“ 

3.1. Familien können entsprechend ihrer Bedarfe, ihrer individuellen Lebenslage und ihres 

Alters  aus der Angebotspalette im Landkreis Bildungsangebote wählen und wahrnehmen. 

3.2. Die Angebote im Landkreis sind über verschiedene Medienformate für Familien im 

Landkreis leicht zugänglich und Familien somit bekannt. 

3.3. Präventive Angebote, die die Gesundheit von 

und in Familien unterstützen, werden vorgehalten. 

Tabelle 3: Ziele Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld 

 

  

                                                           
63 Vgl. LRA SHK (Sozialbericht), S.137  
64 Vgl. LRA SHK (Arbeit und Teilhabe im Saale-Holzland-Kreis), S. 21 
65 LRA SHK (Jugendförderplan), S.21 
66 Vgl. ebd. 
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5. Handlungsfeld 4: „Beratung, Unterstützung und Information“ 

 

In diesem Handlungsfeld geht es um zielgruppenorientierte Beratungs-, Unterstützungs- und 

Informationsangebote. Diese sollten niedrigschwellig und gut erreichbar sein. Auch mobile und 

aufsuchende Angebote sind Bestandteil des Handlungsfeldes. Familien sollten sich 

ausreichend und adäquat über ihre Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten informiert 

fühlen. 67 

5.1. Rahmenbedingungen  

5.1.1. Beratungs-und Unterstützungsformate 

 

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. bietet an 

zwei Stützpunkten Beratung und Unterstützung an. Diese sind in Eisenberg und Kahla 

verortet. Familien können sich Hilfe in Form von Allgemeiner Erziehungsberatung, Familien-

und Paarberatung, entwicklungspsychologischer Beratung, Trennungs- und 

Scheidungsberatung oder gerichtsnaher Beratung einholen. Zusätzlich zu den regulären 

Sprechzeiten in den beiden Beratungsstellen können Hilfesuchende die Bedarfssprechstunde 

in Hermsdorf wahrnehmen, welche an jedem ersten Montag des Monats stattfindet.68 

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes im Saale-Holzland-Kreis berät, 

unterstützt und vermittelt bei Problemen, Fragen und Belastungen nach dem Kinder- und 

Jugendhilferecht (SGB VIII) in Fragen der Erziehung eines Kindes in der Familie, im Bereich 

Partnerschaft, Trennung, Scheidung, der Ausübung der Personensorge und des 

Umgangsrechts sowie zur Vermittlung von Hilfen für junge Eltern und Alleinerziehende.  

Wie bereits unter Punkt 4.1.6. beschrieben, können mobile Beratungen im Rahmen des 

Programms „KiWi- Kinder Willkommen“, ein Hilfsangebot für junge Eltern, in Anspruch 

genommen werden. Auch das Netzwerk „Frühe Hilfen“ ist an dieser Stelle noch einmal zu 

nennen, da es Eltern ab der Schwangerschaft, bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes 

Beratung und Unterstützung bieten kann. 

Des Weiteren gibt es eine Sozial-, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatungsstelle in 

Eisenberg, eine Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung in Hermsdorf sowie eine 

Migrationsberatungsstelle in Eisenberg und Hermsdorf. Bei Suchtproblemen berät der Verein 

Wendepunkt e.V. unter anderem zentral in Eisenberg und in den Außenstellen in Hermsdorf, 

                                                           
67 Vgl. TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S. 44 
68 https://drk-jena.de/angebote/kinder-jugend-und-familie/beratungsstelle-fuer-kinder-jugendliche-und-
eltern.html 
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Stadtroda und Kahla. Der Verein „Soziale Initiative Camburg“ bietet eine Beratung für Eltern, 

Angehörige, Erzieher und Lehrer von Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S.  

Beratungen finden auch im Landratsamt in den jeweiligen Fachämtern statt, wie zum Beispiel 

zum Thema Sozialleistungen, Elterngeld oder  Pflegefachkräften. Der Sozialpsychiatrische 

Dienst des Gesundheitsamtes bietet niedrigschwellige Beratung und Betreuung für 

Bürger*innen mit psychischen und sozialen Problemen, deren Angehörige sowie besorgte 

Mitmenschen. Die Beratungen werden an den Standorten Hermsdorf, Kahla, Eisenberg und 

Stadtroda vorgehalten. Die Angebote sind auf der Homepage des LRA veröffentlicht. 

Auch die Beauftragte des Landrates für Ausländer und Menschen mit Behinderungen steht zu 

Beratungen zur Verfügung. Hinzu kommen noch weitere Beratungsangebote von Vereinen 

und Wohlfahrtsorganisationen, die über unterschiedliche Medien bekannt gegeben werden.  

5.1.2. Information 

 

Auf der Internetseite des Saale-Holzland-Kreises findet sich unter der Rubrik 

„Landkreis“/„Publikationen“ eine Übersicht über die wichtigsten Informationsmaterialien. Hier 

wird eine Auswahl genannt. 

Der „Ratgeber für Familien“ aus dem Jahr 2012 ist online einsehbar. Er informiert rund um die 

Themen Familie, Senioren, Eltern und Kind, gibt einen  Überblick über alle wichtigen 

Hilfsangebote, Adressen sowie Ansprechpartner und stellt öffentliche Familieneinrichtungen 

von der Kindertagesstätte bis zum Seniorentreff vor.  

Der „Selbsthilfewegweiser“ wurde im Jahr 2017 durch die Selbsthilfekontaktstelle des 

Gesundheitsamtes und die Selbsthilfekontaktstelle neu aufgelegt. Die Broschüre enthält 

Ansprechpartner, Kontaktdaten, Sprechzeiten und Hilfsangebote für Interessierte und kann 

man im Landratsamt erhalten.  

Durch die Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ des SHK wurde ein „Wegweiser für Schwangere 

und junge Familien im Saale-Holzland-Kreis“ erstellt. Die Broschüre wird vom Jugendamt 

ausgegeben.  

Der „Familien- Finanzkompass“ fasst die wichtigsten Angebote für Familien mit Kindern mit 

den jeweiligen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, die im Landkreis bestehen 

zusammen. Er ist online zum Download verfügbar.  

Der „Wegweiser Migration“ ist eine Kurzübersicht zu regionalen und überregionalen 

Unterstützungsangeboten für Flüchtlinge und Migranten im Saale-Holzland-Kreis.  
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Der Sportwegweiser steht auf der Homepage des Landratsamtes als Download zur Verfügung. 

Er listet, sortiert nach Region oder Sportart, alle Vereine mit jeweiligen Kontakten auf. 

Ebenfalls auf der Internetseite des Landratsamtes findet sich eine Interaktive Karte zu den 

Seniorengruppen und Seniorenbeiräten im Saale-Holzland-Kreis. Die Karte erfasst den 

jeweiligen Standort der Gruppen und zeigt die dazugehörigen Kontaktdaten der 

Ansprechpartner an. 

An dieser Stelle ist noch einmal der „Präventionswegweiser“ des Gesundheitsamtes zu 

nennen. Er bündelt eine Vielzahl von Angeboten zur Gesundheitsförderung und Prävention für 

Kinder und Jugendliche. Die dreiteilige Broschüre steht kostenlos als Download auf der 

Internetseite des Landkreises zur Verfügung.  

 

5.2. Bedarfe und Ziele 

 

Da in unserem Flächenlandkreis rund ein Drittel der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger 

als 1.000 Einwohner*innen wohnt, müssen Interessierte bzw. Hilfsbedürftige eine längere 

Wegstrecke zurücklegen, um zu den sozialen Beratungsangeboten in den größeren 

Gemeinden zu gelangen. Nach Angaben des DRK-Kreisverbandes werden die angebotenen 

Leistungen der Beratungsstellen in Eisenberg und Kahla vor allem von Personen aus der 

Umgebung genutzt. Für entfernter wohnende Hilfesuchende stellt der Weg mit unter ein 

Problem dar. Mangelnde Mobilität und der Zeitaufwand spielen hier eine große Rolle. Um 

diesem Problem entgegenzuwirken sind mobile Angebote von Bedeutung. Zudem können 

digitale Lösungsmöglichkeiten sinnvoll sein.69  

Auch in den Experteninterviews gab es mehrere Empfehlungen hinsichtlich mobiler 

Ergänzungen zu den bereits bestehenden Beratungsstellen. Ein Verein gab an, dass in der 

Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg ein hoher Bedarf an allgemeiner bzw. 

Erziehungsberatung herrsche. Interessierte hätten einen sehr langen und umständlichen Weg 

zur nächsten Beratungsstelle in Eisenberg zurückzulegen. Dieser Bedarf könne durch eine 

Erweiterung der bereits bestehenden AD(H)S Beratungsstelle in Camburg gedeckt werden. 

Eine weitere Expertin sah den dringenden Bedarf in Kahla, nach dem Wegfall der 

Frauenbegegnungsstätte, einen neuen Anlaufpunkt entstehen zu lassen, an welchem Familien 

Unterstützung und Gemeinschaft erfahren können. 

                                                           
69 Vgl. LRA SHK (Sozialbericht), S. 60-65 
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Mit dem Bedarf in diesem Handlungsfeld hinsichtlich der Information verhält es sich ähnlich, 

wie im vorherigen Handlungsfeld bezüglich der Angebote zur formellen und nonformellen 

Bildung: Um alle Zielgruppen auf die Angebote zur Beratung und Unterstützung aufmerksam 

zu machen, stellt die Nutzung moderner Medienformate für weite Teile der Bevölkerung eine 

Selbstverständlichkeit dar.70 In der Befragung der hauptamtlichen Bürgermeister*innen und 

VG-Vorsitzenden wurde ein digitales Portal vorgeschlagen, um die Einwohner*innen über ihre 

Möglichkeiten in diesem Handlungsfeld adäquat zu informieren. Die bereits vorhandenen 

Informationsmaterialien, wie Broschüren, sind ein wichtiges Werkzeug, um die Bürger über die 

Angebote zu informieren. Jedoch sind nicht alle Broschüren online einsehbar. Zudem gestalte 

sich die Suche nach den nötigen Materialien auf der Website des Landkreises schwierig, wie 

in den Experteninterviews deutlich wurde. Dies widerspricht der Aussage der Studie, welche 

bereits in Punkt 3.1.2. erwähnt wurde, in der die Homepage des Landkreises als gelungen 

bezeichnet wurde. Die Zufriedenheit der Familien mit der Homepage sollte also nachgefragt 

werden. 

Im Rahmen des Sozialberichts 2018 wurde durch eine Befragung festgestellt, dass „der 

Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen […] oft nicht bekannt“ sei, "ebenso wenig wie der 

Weg dahin“.71 Der Kreisverband VdK Jena-Saale-Holzland erläuterte, dass Betroffene von 

Behinderung, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit überrascht werden und eine plötzliche 

Notwendigkeit finanzieller Aufwendungen bestehe. Diese könnten sogar die Existenz 

bedrohen. Betroffenen muss es auf leichtem und schnellem Wege möglich sein, sich über ihre 

Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren.  

 

Ziele Handlungsfeld 4: „Beratung, Unterstützung und Information“ 

4.1. Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Familien stehen bei Bedarf gut 

zugänglich zur Verfügung. 

4.2. Familien sind über ihre Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten im Landkreis 

adäquat informiert. 

Tabelle 4: Ziele Handlungsfeld 4: "Beratung, Unterstützung und Information": 

 

  

                                                           
70 Vgl. ebd.,S. 137 
71 Sozialbericht, S. 93 
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6. Handlungsfeld 5: „Wohnumfeld und Lebensqualität 

 

Das fünfte Handlungsfeld nimmt die Wohnorte und die damit verbundene Lebensqualität in 

den Blick. Familien sollen ihr Wohnumfeld als familienfreundlich wahrnehmen, eine 

ausreichende sowie passgenaue Versorgungs- und Infrastruktur vorfinden und sich 

entsprechend ihres Alters als auch ihrer individuellen Lebenslage entfalten sowie Interessen 

und sozialen Bedürfnissen nachgehen können. 72 

Eine allgemein anerkannte Definition von Lebensqualität existiert nicht. Es handelt sich dabei 

um ein multidimensionales Konstrukt, was auf subjektiver Wahrnehmung beruht. Jedoch gibt 

es zahlreiche Faktoren, die eine wahrgenommene Lebensqualität beeinflussen. Das 

Handlungsfeld 5 geht davon aus, dass sich Lebensqualität für Familien in erster Linie an ihren 

Wohnorten herstellt.73 Dazu gehören Versorgungsangebote, wie Einkaufsmöglichkeiten in der 

Nähe und eine wohnortnahe medizinische und pflegerische Betreuung. Freizeit- und 

Bildungsmöglichkeiten sollten im Wohnumfeld vorhanden sein und ein Wohnangebot 

vorherrschen, was Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, wie zum Beispiel durch 

Behinderungen und im Alter gerecht wird. Zudem beeinflusst das soziale Miteinander und das 

Engagement in einer Gemeinschaft die Lebensqualität. 

6.1. Rahmenbedingungen 

 

Die Veränderungen durch den demografischen Wandel lassen sich, wie in Punkt 1.2. bereits 

aufgezeigt, auch im Saale-Holzland-Kreis nur bedingt aufhalten. Der Bevölkerungsrückgang 

kann jedoch regional abgeschwächt werden, in dem die verstärkte Zuwanderung, 

insbesondere junger Menschen und Familien angeregt wird. Dazu muss der Landkreis für 

diese Zielgruppe weiterhin attraktiv bleiben. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie sie 

in Handlungsfeld 2 bereits thematisiert wurde, spielt dabei eine große Rolle. Bedarfe, die dort 

aufgedeckt wurden, finden auch hier Anklang.  

Die Gesellschaft im Landkreis wird immer älter. „Daher gilt es bereits heute die Weichen richtig 

zu stellen, um in Zukunft auch einer kleineren, in jedem Fall älter werdenden Bevölkerung, 

Lebensqualität, Versorgungssicherheit und nachhaltigen Wohlstand bieten zu können.“74 Die 

ältere Bevölkerung stellt Anforderungen an die Infrastruktur im Ort. Dazu gehört die 

barrierefreie Gestaltung des Zugangs zu Gebäuden bzw. öffentlichen Räumen und 

Wohnungen, regelmäßig benötigte Einrichtungen müssen auf kurzen Wegen erreichbar sein 

und Mobilitätsangebote müssen bedarfsgerecht gestaltet werden. Die Gemeinschaft vor Ort 

                                                           
72 Vgl. TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S. 78 
73 Vgl. TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S. 78 
74 Serviceagentur Demografie (Thüringer Demografieratgeber), S.6 
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trägt zur Lebensqualität bei. So muss es Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Mitgestaltung 

geben und ehrenamtlich engagierte Angebote, die den Alltag erleichtern können.75 

Aus der „Regionalstrategie Daseinsvorsorge für den Saale-Holzland-Kreis“ der Regionalen 

Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V. können bereits Schlüsse hierzu gezogen werden. Hier wird 

davon ausgegangen, dass die Attraktivität einer Region entscheidend mit der Erreichbarkeit 

von Angeboten der Daseinsvorsorge zusammenhängt. Genauer gesagt  wurde die 

Zugänglichkeit von Bildung, Kita/Betreuung, Gesundheit, Breitband/ Energie und 

Nahversorgung untersucht. Anhand dessen wurden die Gemeinden nach Typ A bis E 

kategorisiert. Wobei Typ A den am besten ausgestatteten Kommunen zugewiesen wird, 

welche die wichtigen Versorgungsfunktionen vollumfänglich erfüllen. Gemeinden der 

Kategorie Typ E weisen maximal eine Leitinfrastruktur vor und haben lange Wege zu den 

anderen Infrastrukturen. Die Ergebnisse zeigen, dass 50% der Einwohner*innen des 

Landkreises einen guten Zugang zu den Infrastrukturen hat (Typ A), 20% haben einen ähnlich 

guten Zugang (Typ B) und 22% können die genannten Versorgungsleistungen nur mit einem 

höheren Aufwand erreichen (Typ C und D). „Jedoch nur etwas über 5% der Bevölkerung des 

Saale-Holzland-Kreises lebt in Gemeinden, die über (nahezu) keine eigenen Angebote 

verfügen und weite Wege zu den nächsten Infrastruktur-Standorten zurücklegen müssen.“76  

 

6.1.1. Ärztliche Versorgung 

 

Die hausärztliche Versorgung ist einer der wichtigsten Faktoren in der Daseinsvorsorge im 

ländlichen Raum. Wie in Punkt 1.7. bereits aufgezeigt, stieg die Allgemeinärztedichte, also 

Einwohner*innen pro Allgemeinarzt in den letzten Jahren an.  In der Regionalstrategie 

Daseinsvorsorge der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland-Kreis wird das Thema im 

Handlungsfeld Gesundheit analysiert. Hier wurden 58 praktizierende Hausärzte gezählt (Stand 

2012). Im Arbeitskreis der RAG wurde dabei eine „gefühlte Unterversorgung“ festgestellt. 

Durch den demografischen Wandel wird eine Verschlechterung der Versorgungslage erwartet. 

Zudem gestaltet sich die Nachfolgersuche für einen Hausarzt, vor allem im ländlichen Raum 

schwierig. Bis 2030 werden voraussichtlich 38 der 58 praktizierenden Hausärzte auf Grund 

ihres Alters ausscheiden. Der Wegfall einer Arztpraxis hat Auswirkungen auf die wohnortnahe 

Versorgung. Mittlere Auswirkungen werden dabei in Rothenstein und St. Gangloff zu erwarten 

sein. Stärker trifft dies Dorndorf-Steudnitz, Bürgel und Crossen.  

                                                           
75 Vgl. ebd., S.26f 
76 Saale-Holzland-Kreis (Regionalstrategie Daseinsvorsorge), S.51 
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In der Regionalstrategie wurde die Erreichbarkeit der nächstgelegenen Hausarztpraxis 

untersucht. Dabei sei die Erreichbarkeit bei fußläufiger Entfernung und bei Vorhandenseins 

eines Pkw sehr gut. Die abnehmende Verfügbarkeit eines Autos mit zunehmendem Alter stellt 

hier jedoch ein Problem dar. So gewinnt der ÖPNV in diesem Zusammenhang an Bedeutung. 

„Ca. ein Drittel der Bevölkerung muss 30 Minuten bis zu einer Stunde in Kauf nehmen, um 

9:30 pünktlich einen Hausarzttermin wahrnehmen zu können.“, wird festgehalten. Die 

Erreichbarkeiten sind im ländlichen Raum deutlich schlechter als in den Städten.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.1.2. Wohnen im Alter/ Barrierefreiheit 

 

Im Zuge des demografischen Wandels nimmt das Thema des Wohnens im Alter einen immer 

größeren Stellenwert ein. Im Idealfall kann ein älterer Mensch möglichst lange in seinem 

gewohnten Umfeld wohnen bleiben. Ist der Wohnraum nicht seniorengerecht 

beziehungsweise barrierefrei, sind individuelle Anpassungsmaßnahmen eine Option. 

Vermehrt werden von Senior*innen alternative Wohnlösungen, wie Seniorenwohn-

gemeinschaften, betreutes Wohnen oder Mehrgenerationenwohnen gewünscht.  Dies bietet  

einen Übergang zwischen dem völlig selbstständigem Wohnen und Seniorenpflegeheimen. 

Im Landkreis gibt es verschiedene Initiativen von privaten oder öffentlichen Investoren, von 

denen Wohnraum seniorengerecht gebaut oder umgebaut wurde. Ein Beispiel ist das 

Wohnhaus am Steinweg in Eisenberg der Stiftung PhosZoe. Nach umfangreichen Sanierungs-

maßnahmen entstand ein Haus des generationenübergreifenden Wohnens und der 

Begegnung mit 6 Wohneinheiten. Hier wurden Bedingungen geschaffen, die ein Wohnen auch 

mit Einschränkungen durch Alter oder Behinderung möglich machen. Die im Erdgeschoss 

befindliche Galerie des Eisenberger Kunstvereins e.V. ist Ort der Begegnung der 

Generationen sowohl für die Bewohner, als auch für weitere Menschen der Region.78 Ein 

anderes Beispiel ist die Seniorenwohnanlage „Lebensherbst“ in Schkölen. Hier entstanden seit 

2014 einige Blockbohlenhäuser mit ca.50 m² barrierefreier Wohnfläche. Geplant ist noch eine 

Wohnanlage mit weiteren Wohnungen und Gemeinschaftsräumen. Auf der Homepage des 

Landkreises sind insgesamt 10 Einrichtungen für seniorengerechtes Wohnen aufgelistet. Die 

Übersicht bedarf einer Aktualisierung. 

Der 2. Thüringer Wohnungsmarktbericht gibt an, dass geschätzt landesweit rund 3,6% der 

Haushalte in einer weitgehend barrierefreien Wohnung wohnen. Zwar wird Barrierefreiheit oft 

im Kontext von älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen diskutiert, jedoch 

können auch jüngere Menschen, zum Beispiel Eltern mit Kindern davon profitieren. Ihnen 

                                                           
77 Saale-Holzland-Kreis (Regionalstrategie Daseinsvorsorge), S. 54-57 
78Vgl. Homepage der PhosZoe Stiftung unter https://stiftung-wa.de/mehrgenerationenhaus-in-eisenberg.html 
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können Annehmlichkeiten wie großzügige Bewegungsflächen, Aufzüge und schwellenfreie 

Zugänge ebenfalls nutzen.79 Barrierefreiheit oder zumindest Barrierereduzierung tragen 

ungemein zur Qualität eines Lebensraumes bei.  

6.1.3. Ehrenamt  

 

An zahlreichen Stellen in diesem Plan wurde bereits (vor allem durch 

Handlungsempfehlungen) von der Bedeutung des Ehrenamts gesprochen. Das Ehrenamt 

spielt in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Durch die Folgen des demografischen 

Wandels wird dies noch verstärkt. Um Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, persönliche 

Kontakte zu fördern und ein solidarisches Miteinander zu unterstützen, ist ehrenamtliches 

Engagement vor allem im ländlichen Raum von enormer Bedeutung. Im Saale-Holzland-Kreis 

„(…) tragen zahlreiche Ehrenamtliche dazu bei, dass das Zusammenleben attraktiver, 

abwechslungsreicher und integrativer wird.“, heißt es auf der Homepage des Landkreises. In 

Zusammenarbeit mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung wurde die Thüringer Ehrenamtscard im 

Saale-Holzland-Kreis eingeführt. Mit der Vorteilskarte möchte der Landkreis öffentlich 

Anerkennung für das Engagement zum Ausdruck bringen. Ehrenamtliche, denen die Karte 

verliehen wurde, bekommen Vergünstigungen in vielen Bereichen, so zu kulturellen und 

sportlichen Veranstaltungen, bei Produkten und Dienstleistungen.80 Auf der Seite des SHK 

wird zudem auf den Thüringer Ehrenamtswegweiser verwiesen. Durch diesen können 

interessierte Helfer Vereine finden, in denen sie sich engagieren können. Vereine werden 

dadurch wiederum bei der Suche nach Freiwilligen unterstützt. In der Datenbank des Thüringer 

Ehrenamtswegweisers sind für den Saale-Holzland-Kreis zurzeit nur wenige Angebote von 

Vereinen hinterlegt.  

In einer Studie zum Ehrenamt im ländlichen Raum Ostdeutschlands wurde festgehalten, dass 

der ländliche Raum das Ehrenamt besonders braucht: „Ehrenamtliches Engagement kommt 

durch das soziale und kulturelle Klima leichter zustande, es erwächst jedoch aus schierer 

Notwendigkeit. Öffentliche und kommerzielle Angebote stehen dort viel weniger zur Verfügung 

als in der Stadt.“81 Die Ehrenamtsförderung des Saale-Holzland-Kreises hat an einer 

Befragung im Rahmen dieser Studie teilgenommen. In den Ergebnissen wird angegeben, dass 

das Ehrenamt in der Region „stark ausgeprägt“ sei. Die Ehrenamtsförderung ist der Meinung, 

dass im Landkreis das Gemeinschaftsleben weniger zersplittet, als in großen Städten sei. 

Durch den weniger anonymisierten Charakter in ländlichen Regionen und den Zusammenhalt, 

                                                           
79 Vgl. TMIL (2. Thüringer Wohnungsmarktbericht), S.47ff 
80 Vgl. Homepage des SHK unter https://www.saaleholzlandkreis.de/landkreis/ehrenamt/, Zugriff am 
03.12.2020 
81 Gensicke Sozialforschung (Ehrenamtliches Engagement im ländlichen Raum Ostdeutschlands 2020), S.6 

https://www.saaleholzlandkreis.de/landkreis/ehrenamt/
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sei die Bereitschaft der Menschen füreinander Verantwortung zu übernehmen, groß. Jedoch 

erläutert die Leiterin Landkreisförderung im Landkreis neben den Chancen auch, dass sich die 

Situation der Vereine unter anderem durch den demografischen Wandel verschlechtert hat 

und dies in den nächsten Jahren auch weiterhin tun wird. Auch der Demografieratgeber äußert 

sich hierzu. Hier wird der demografische Wandel sogar als Chance gesehen, denn die höhere 

Lebenserwartung der Menschen biete auch mehr frei verfügbare Lebenszeit, um sich zu 

engagieren. Besonders in kleinen Gemeinden sei das Ehrenamt und das aktive Vereinsleben 

ein wichtiger Faktor für Lebensqualität. Es stärke den sozialen Zusammenhalt und die Bindung 

an die Heimat.82 

 

6.2. Bedarfe und Ziele 

Um die Lebensqualität in den Wohnorten des Saale-Holzland-Kreises für die Einwohner*innen 

zu erhalten beziehungsweise zu verbessern, müssen vor allem die ländlichen Regionen 

genauer in den Blick genommen werden. Durch die Folgen des demografischen Wandels wird 

sich die Erreichbarkeit wichtiger Versorgungsinfrastrukturen erschweren. Empfohlen werden 

hierfür alternative Mobilitätsangebote und mobile Versorgungsstrukturen, wie sie bereits in 

Handlungsfeld 2 unter „Mobilität“ behandelt wurden.   

Um den älteren und kranken Menschen im Landkreis ihr gewohntes Umfeld so lange wie 

möglich zu gewährleisten, muss ebenfalls der ländliche Raum in den Fokus genommen 

werden. Auffällig ist, dass die meisten Einrichtungen der alternativen Wohnformen für 

Senior*innen in den Städten des Landkreises angesiedelt sind (3x Eisenberg, 2x Hermsdorf, 

Stadtroda, Bürgel, Kahla, Schkölen). In den eher städtischen Regionen sind immerhin wichtige 

Infrastrukturen der Daseinsfürsorge vorhanden. Der zweite Thüringer Seniorenbericht hält 

jedoch fest, dass es besonders in ländlich geprägten Regionen, in denen Wohneigentum 

überwiege, an alternativen Wohnformen fehle. 83  

„Von einer barrierefreien Umwelt profitieren allle!“, gab der Verein Bith e.V. in der 

Trägerbefragung an. Die Wichtigkeit der Barrierefreiheit beziehungsweise Barrierereduzierung 

wurde bereits oben aufgezeigt. Bith e.V. sieht den Bedarf weiterhin für die Notwendigkeit des 

Abbaus von Barrieren im Landkreis zu sensibilisieren, dieser Bedarf müsse bei den 

Planungsprozessen in Verwaltung und Wohnungswirtschaft unbedingt gesehen werden.  

Es brauche mehr öffentliche Werbung für ehrenamtliches Engagement, so die 

Ehrenamtsförderin des Landkreises. Des Weiteren macht sie darauf aufmerksam, dass vor 

                                                           
82 Vgl. Serviceagentur Demografie (Thüringer Demografieratgeber), S.68ff 
83 Vgl. TMASGFF (2. Thüringer Seniorenbericht), S.94 
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allem die jüngere Generation frühzeitig an das Thema Ehrenamt herangeführt werden sollte. 

Über die sozialen Medien könne diese Zielgruppe gut erreicht werden. Auch in den 

Expertengesprächen wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht, welche Notwendigkeit eine 

Koordinierung und professionelle Begleitung das Ehrenamt im Landkreis habe. In der 

Befragung der hauptamtlichen Bürgermeister*innen und VG-Vorsitzenden gaben 75% an, 

dass die Einwohner*innen in ihrem Wohnumfeld die Möglichkeit haben sich zu engagieren, ihr 

Wohnumfeld aktiv mitgestalten und Teilhabe zu erfahren.  

 

Ziele Handlungsfeld 5: „Wohnumfeld und Lebensqualität“ 

5.1. Familien im Saale-Holzland-Kreis können in ihrem Wohnumfeld auf eine 

bedarfsgerechte Versorgungs- und Infrastruktur zurückgreifen. 

5.2. Die Wohngegenden im Saale-Holzland-Kreis sind an die Bedarfe der Einwohner*innen, 

insbesondere der älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen angepasst. 

5.3. Ehrenamtliches Engagement im Saale-Holzland-Kreis wird erhalten und gefördert. 

Tabelle 5: Ziele HF 5: "Wohnumfeld und Lebensqualität" 
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7. Handlungsfeld 6: „Dialog der Generationen“ 

 

Zum letzten Handlungsfeld gehören sowohl die Förderung von Generationsbeziehungen 

innerhalb als auch außerhalb der Familien. Menschen sollen innerhalb einer solidarischen 

Gemeinschaft entlastet und unterstützt werden sowie Sorge füreinander tragen. Vor allem 

generationenübergreifende Begegnungen sollen gefördert werden, um Vereinsamung und 

Ausgrenzung entgegenzuwirken. 84 

7.1. Rahmenbedingungen  

 

Das Mehrgenerationenhaus in Stadtroda besteht seit 2008 und wird durch den Träger 

Bildungswerk Blitz e.V. koordiniert. Der Begegnungsort für Jung und Alt bietet einen „Offenen 

Treff“ als erste Anlaufstelle und Raum für gemeinsame Aktivitäten wie Handarbeiten, 

Spieletreffs oder den Krabbelgruppen. Die Spieletreffs können beispielweise von Kindern und 

ihren Eltern oder Großeltern genutzt werden, auch die Krabbelgruppe lädt neben den Eltern 

auch Großeltern auf ihrer Website ein. Generationsübergreifende Freizeitgestaltung wird hier 

zudem in Form von Basteln, Themennachmittagen in der „KreativStunde“, als 

Familienwanderungen oder dem „Filmfest der Generationen“, bei welchem Filme präsentiert 

und anschließend darüber diskutiert wird, angeboten.  

Seit Januar 2017 hat sich die Kita „Pfiffikus“ in Hermsdorf auf den Weg gemacht, um ein 

Thüringer- Eltern- Kind-Zentrum (TheEKiZ) zu werden. Die Einrichtung nimmt es sich zur 

Aufgabe „familiäre Netzwerke zu fördern, Selbsthilfepotentiale zu aktivieren und die 

Selbstbestimmung und Autonomie von Familien zu unterstützen“85. Gemeinsam soll hier ein 

Beitrag zur Entwicklung von nachbarschaftlicher Hilfe und Lebensorganisation geleistet 

werden. So findet hier einmal wöchentlich eine Krabbelgruppe statt und der Beratungsdienst 

der DRK Beratungsstelle kann einmal im Monat in Anspruch genommen werden. Die 

Räumlichkeiten können zudem für Fachvorträge, Kurse, wie Erste Hilfe am Kind oder für 

gemeinnützige Organisationen genutzt werden. Diverse Kooperationen ermöglichen 

intergenerative Begegnungen, wie zum Beispiel mit dem Seniorentreff.  

Das Frauen-und Familienzentrum des Vereins Ländliche Kerne in Eisenberg und die 

„Kinderinsel“ des Vereins Kinderschutzbund e.V. in Eisenberg sind weitere Orte, die 

Begegnungen zwischen den Generationen ermöglichen. Zum Gemeinsam sein, miteinander 

erleben und voneinander lernen, lädt zudem das Familienzentrum in Schlöben ein. Die 

Einrichtung gehört zum AWO Kreisverband Saale-Holzland e.V. und begrüßt Menschen in 

                                                           
84 Vgl. TMASGFF (Handbuch Landesprogramm), S. 93 
85 https://www.vg-hermsdorf.de/ThEKiz-Konzept.html, abgerufen am 17.11.2020 

https://www.vg-hermsdorf.de/ThEKiz-Konzept.html
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jedem Alter, sei es zu Kreativ- oder Bildungsangeboten, Spieleabenden, dem Frühstückscafé 

oder dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch.  

Zahlreiche Kitas und Senioreneinrichtungen im Landkreis haben Kooperationen miteinander, 

um intergenerationelle Begegnungen zu ermöglichen. Dabei wird oftmals nicht nur das 

bekannte Vorsingen der Kinder für die Älteren gewählt, sondern darauf geachtet, dass die 

beiden Generationen gemeinsam aktiv werden, in dem sie zum Beispiel miteinander basteln 

oder die Hochbetagten den Kindern etwas vorlesen.  

Seniorenbegegnungsstätten werden durch verschiedene Wohlfahrtsverbände, Vereine, 

Kirchgemeinden und Gemeinden geboten. Seit dem 01.07.2010 ist die vom Kreistag 

beschlossene Förderrichtlinie „Seniorenarbeit vor Ort im SHK“ in Kraft getreten und wurde 

durch eine neue Förderrechtlinie vom 20.06.2012 ersetzt. Danach wird die Seniorenarbeit in 

den Begegnungsstätten, Clubs, Verbänden und Vereinen gefördert. Seniorenbeiräte arbeiten 

im Saale-Holzland-Kreis in Eisenberg, Hermsdorf, Stadtroda und Bürgel. Eine Übersicht über 

Seniorengruppen und Seniorenbeiräte findet sich seit 2020 auf der Seite des Landkreises in 

einer Karte. Hier können Interessierte schauen, welche Seniorengruppe sie sich in ihrer 

Region anschließen können. Hat die jeweilige Gruppe dem Landratsamt diese mitgeteilt, sind 

hier sogar weitere Informationen einzusehen, wie eine Kurzbeschreibung, 

Ansprechpartner*innen und die Kontaktadresse.  

Neben den Senior*innen können auch andere Gesellschaftsgruppen im Saale-Holzland-Kreis 

ihre Interessen vertreten. Als ein Beispiel ist hier der Jugendbeirat zu nennen. Er setzt sich 

aus fünf Jugendlichen, die in der Schülerwerkstatt gewählt wurden, zusammen. Er wird 

unterstützt und beraten durch jeweils ein Mitglied des Lokalen Aktionsplans des Landkreises 

(LAP) und des LEADER-Managements. Der Jugendbeirat tagt 2-3-mal im Jahr und verwaltet 

den sogenannten „Holzland€ash“, ein Geldfonds mit dem Ziel, Jugendliche bei der Umsetzung 

ihrer Projektideen zu unterstützen.  

Auch Selbsthilfegruppen sind eine Möglichkeit, um Begegnung zu schaffen und 

Vereinsamung entgegenzuwirken, dies natürlich auch intergenerativ. Im Saale-Holzland-Kreis 

gibt es derzeit 19 aktive Selbsthilfegruppen. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat hierfür 

eine Selbsthilfekontaktstelle. Interessierte erhalten hier Auskunft, welcher Gruppe sie sich 

anschließen können. Eine Übersicht über die Selbsthilfegruppen der Region und deren 

Kontaktdaten ist auf der Homepage des Landkreises zu sehen. 
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7.2. Bedarfe und Ziele 

 

Um den generationsübergreifenden Dialog im Saale-Holzland-Kreis zu ermöglichen und zu 

verstärken, bedarf es weiterer Begegnungsräume. Die existierenden Maßnahmen leisten 

bereits einen wichtigen Beitrag. Nicht allen ist es jedoch möglich in das Mehrgenerationenhaus 

nach Stadtroda oder die Begegnungsmöglichkeiten nach Schlöben und Eisenberg zu 

kommen. Vor allem im ländlichen Raum muss der Vereinsamung der Älteren entgegengewirkt 

werden. Die Hochbetagten sollen in eine generationsübergreifende Gemeinschaft 

eingebunden sein. Es bedarf also zunächst, wie bei allen Angeboten in den Handlungsfeldern, 

einer Prüfung der individuellen Bedarfe der Menschen in den Regionen, um zu erfragen, 

welche Wünsche hinsichtlich generationsübergreifender Begegnungsmaßnahmen 

vorherrschen. In den schon bestehenden Begegnungsangeboten muss der Bedarf der 

Besucher*innen weiterhin abgestimmt werden. In der Befragung der hauptamtlichen 

Bürgermeister*innen und VG-Vorsitzenden wurde der Bedarf nach mehrgenerationalen 

Begegnungsmöglichkeiten mehrfach genannt. Auf die Frage, ob es ausreichende Angebote 

gäbe, um der Vereinsamung von älteren oder alleinstehenden Menschen entgegenzuwirken, 

antworteten 75% mit „trifft eher nicht zu“ oder „trifft gar nicht zu“. Vor allem in Kahla wurde in 

der Befragung der Bedarf nach einem Mehrgenerationenhaus mehrfach zum Ausdruck 

gebracht. 

Um die politische und gesellschaftliche Teilhabe der Senior*innen zu gewährleisten, wie es 

auch im Seniorenmitwirkungsgesetz verankert ist, sind die Seniorenbeiräte unabdinglich. Das 

Gesetz sieht auch die Wahl eines ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten für den gesamten 

Landkreis vor, um die Interessen der Senior*innen zu vertreten. Seit April 2021 gibt es im 

Saale-Holzland-Kreis die Seniorenbeauftragte.  

 

Ziele Handlungsfeld 6: „Dialog der Generationen“ 

6.1. Im Saale-Holzland-Kreis bestehen ausreichende Möglichkeiten der 

generationsübergreifenden Begegnung, um insbesondere ältere Menschen in eine 

generationsübergreifende Gemeinschaft einzubinden. 

6.2. Der Saale-Holzland-Kreis unterstützt die Tätigkeiten und die Projekte des 

Seniorenbeauftragten und der Seniorenbeiräte. 

Tabelle 6: Ziele HF 6: "Dialog der Generationen" 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Aus dem vorliegenden „Fachspezifischen Integrierten Plan 2021/ 2022 zur Umsetzung des 

Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ im Saale-Holzland-

Kreis“ werden Bedarfe in allen Handlungsfeldern ersichtlich und Ziele zur weiteren Umsetzung 

des Landesprogramms festgelegt.  

Bis zum 31.05.2021 wurden gemäß der Richtlinie zum LSZ Maßnahmen im Landkreis 

gefördert, welche dem Bestandsschutz unterliegen. Zusätzliche Maßnahmen sollen dem 

aufgedeckten Handlungsbedarf gerecht werden und zur Erfüllung der festgelegten Ziele 

dienen.  

An vielen Stellen wurde deutlich, dass die Bedarfe der Familien im Landkreis im Rahmen einer 

Befragung zu erheben sind. Die Ergebnisse der Befragung sollen in die weitere Umsetzung 

des Landesprogramms einfließen. 

Wie bereits in der Einleitung anhand des Planungskreislaufs gezeigt wurde, bedarf es einer 

Evaluation. Die Evaluationsergebnisse bilden die Grundlage für die Fortschreibung des Plans, 

die Anpassung und Weiterentwicklung der Ziele in den einzelnen Handlungsfeldern sowie die 

qualitative und quantitative Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Landkreis. 

Dieser Plan ist nicht als Endergebnis zu verstehen. Die Vorlage dieses ersten Plans ist ein 

weiterer Schritt, um eine langfristige, nachhaltige und integrierte Sozialplanung im Saale-

Holzland-Kreis zu verankern. Es bedarf einer fortwährenden Weiterentwicklung und 

Gestaltung bedarfsgerechter Maßnahmen, welche eine kontinuierliche, fachübergreifende 

Zusammenarbeit erfordert. Eine Fortschreibung des Plans wird ab 2023 erfolgen.  
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